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Erster Abschnitt.
Allgemeine staatsrechtliche Grundlagen.
I. Gesetz und Verordnung im Reiche.

§ 1. Der Unterschied zwischen ihnen und ihre Entstehung.

(Gesetz im weitesten Sinne bedeutet so viel wie jede Rechts-
norm. HFiir das Deutsche Reich wiirde es also heissen: Jede
Norm des im Reiche geltenden Rechss.

Alle Rechtsnormen sind nun aber entweder Normen des ,ge-
setzten® Rechts oder Normen des ,Gewohnheitsrech ts“.
Stellt die Rechtsnorm mnimlich eine unmittelbare oder mittelbare
Willensiiusserung des Staates dar, m. a. W. ist sie vom Staate
ausdriicklich angeordnet, so nennen wir sie gesetztes
Recht. Ist sie dagegen entstanden aus einer bestimmten Rechts-
itherzeugung im Volke oder in einem engeren Interessenkreise
und in diesem Kreise, in dem sie lebt, gewohnheitsmiissig ge-
iibt worden, so sprechen wir von Gewohnheitsrecht. Je nach
der Herkunft der einzelnen Rechtsnormen, je nach der Rechts-
quelle, der sie entsprungen sind, teilen wir sie ein in Normen
des (Gesetzes- und Gewohmheitsrechts und gewinnen so einen enge-
ren Begriff des G esetzes: Gesetz in diesem materiellen Sinne
ist der vom Staate als seine Willensiiusserung angeordnete
Rechtssatz.

Die herrschende Lehre der staatsrechtlichen Wissenschaft
stellt heute dem Begrift des materiellen Gesetzes den des for-
mellen gegeniiber. Und zwar verdankt dieser letztere Begriff
der konstitutionellen Gewaltenteilung seine Intstehung. Wurde
niimlich bel der Begrifisbestimmung des materiellen Gesetzes von
seiner Erscheinungsform, der Art und Weise seiner Entstehung
abgesehen und nur auf seinen Inhalt Wert gelegt, so bildete

1
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sich der Begriff des formellen Gesetzes gerade 1m Hinblick auf
Form und Art seines Zustandekommens. Hier bedeutet das W ort
Glesetz nicht mehr jede vom Staate oder von seinen Organen auf
Grund seiner Ermichticung gesetzte Rechtsnorm, sondern all-
cemein jede Willensiusserung des Staates, die zustande gekommen
ist unter der verfassungsmiissig vorgeschriebenen Mitwirkung der
Volksvertretung ohne Riicksicht auf ihren Inhalt; das formelle
(Gesetz braucht mithin keinen Rechtssatz zum Inhalt zu haben,
wenn es auch einen solchen enthalten kann und tatsiichlich mei-
stens enthiilt.

Der Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung, der dem
ilteren Staatsrecht fremd ist, ist mit der Einfithrung der konsti-
tutionellen Verfassung praktisch geworden. Die Verordnungen
anterscheiden sich von den Gesetzen durch die Art ihres Zustande-
kommens, indem es hierzu der Mitwirkung der Volksvertretung
nicht bedarf. Verordnungen entspringen dem freien Willen der
Organe, der vollziehenden Gewalt 1m Staate.

Mit Riicksicht auf seine Entstehung bedeutet Gesetz im
formellen Sinne nichts anderes als: Akt der Liegislative®.
Legislative aber ist das zum Erlass von Gesetzen im materiellen
Sinne an erster Stelle und eigens, wenn auch nicht ausschhiess-
lich berufene Organ des Staates. Da nun die Ideen des konsti-
tutionellen Systems notwendig die organisatorische Lostrennung
der Rechtssetzung von Regierung und Rechtssprechung erfordern,
so hat man im konstitutionellen Staate einmal die Schaffung von
Rechtssiitzen, also von (Gesetzen im materiellen Sinne, einem be-
sonderen Staatsorgan, der sog. Legislative iithertragen, anderer-
seits diese Legislative so eingerichtet, dass sie dem Triiger der
Souverinitit zwar Anteil gibt an der Rechtssetzung, ihn aber bei
Ausiibung dieser Funktion durch den freien Willen eines anderen
selbstiindigen Staatsorgans verfassungsmiissig beschriinkt. Dieses
Organ ist die Volksvertretung. Es wirken demnach im konstitu-
tionellen Staate der Triicer der Souveriinitit und die Volksver-
tretung bei der Rechtssetzung d. h. zur Bildung von Rechts-
sitzen zusammen. Hin derartiz zustande gekommenes Gesetz
pflegt man daher auch wohl als Gesetz im konstitutionellen Sinne
zu bezeichnen.

Die Verordnungen hat man ihrerseits wiederum in zwel grosse
Gruppen geschieden. Die erste Gruppe ist die der Verwal-
t un g s verordnungen, die auch Verordnungen im materiellen Sinne




genannt werden. HEs sind dies solche Instruktionen und Dienst-
anwelsungen, welche von den hoheren Verwaltungsorganen gegen-
itber den niederen erlassen werden, — Verordnungen, die die
Verwaltungstitigkeit des Staates regeln, jedoch inmerhalb der
Schranken des geltenden Rechts. Sie greifen nicht unmittelbar
in das Rechtsleben der Untertanen ein, sondern indem sie nur die
imneren Angelegenheiten des Staatsorganismus betreffen, begriin-
den sie auch nur Pflichten dienstlicher Art zwischen den héheren
und niederen Organen. Da sie sich als ein Ausfluss des Ver-
hiiltnisses der Ueber- und Unterordnung der verschiedenen Ver-
waltungsorgane im Staate darstellen, so bedarf es zu ihrem Er-
lass einer besonderen gesetzlichen Ermiichtigung nicht. Das Recht,
Verwaltungsverordnungen zu erlassen, ist in der vollziehenden
Gewalt einbegrifien. Beschriinkt ist dies Recht nur durch die
geltenden Gesetze. — Zur Publikation der Verwaltungsverord-
nungen geniigt es, wenn sie den betreffenden Behirden mitgeteilt
oder in Amtsblittern abgedruckt werden, die von den Behorden
pHlichtgemiiss gehalten werden.

Rechtsverordnungen oder Verordnungen im formel-
len Sinne, heissen diejenigen Verordnungen, die sich nicht auf das
Verwaltungsgebiet beschriinken, sondern unmittelbar in den Rechts-
zustand der Untertanen eingreifen. Sie enthalten also Rechts-
normen, deren Erlass nach den Grundsiitzen konstitutioneller
Grewaltenteilung der Legislative vorbehalten ist, also der Mitwir-
kung der Volksvertretung bedarf. Sie sind demnach bloss der
F orm nach Verordnungen, dem ITnhalte nach sind sie Gesetze
im materiellen Sinne, stellen also eine Ausnahme von der Regel
dar, dass Rechtsnormen nur im Wege der konstitutionellen Ge-
setzgebung ins Lieben gerufen werden konnen. Das Eintreten der-
artiger Ausnahmen kann aber nicht willkiirlich sein, sondern be-
darf stets einer speziellen verfassungs- oder gesetzmiissigen Er-
michtigung. Von den Rechtsverordnungen sind besonders hier zu
nennen: Ausfiithrungsverordnungen, das sind solche,
die genauere Bestimmungen iiber Ausfithrung und Vollziehung von
Gesetzen enthalten — sowie die Polizeiverordnungen,
mit denen wir uns noch unten eingehend zu beschiftigen haben.

Was die Publikation der Rechtsverordnungen anbetriftt, so
oehen hieriiber die Ansichten der staatsrechtlichen Schriftsteller
auseinander. Nach der einen Ansicht, die von LABAND begriindet
wurde, bediirfen die Rechtsverordnungen, da sie verbindliche Kraft
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fiir alle Untertanen haben sollen, derselben Publikationsform wie
die Gesetze: des Abdrucks in der Gesetzsammlung. Nach der
anderen Meinung, der ich mich anschliessen mochte, beziehen sich
die Bestimmungen iiber die Publikation im (Gesetzblatt nur auf
die formellen Gesetze, nicht aber auf alle Gesetze i mate-
riellen Sinne, zu welch letzteren auch die Rechtsverordnungen
ochiren. Hieraus ist zu folgern, dass, so lange nicht ein einheit-
licher Publikationsmodus ausdriicklich auch fiir Verordnungen vor-
seschrieben wird, demjenigen, der die Verordnung jeweils erlisst,
bei der Wahl des Publikationsmittels freie Hand gelassen ist. |

Glesetz und Verordnung haben das gemeinsam, dass sie in
swei Teile: .Inhalt® und ,Befehl® zerfallen?).

Das Verordnungsrecht, d, h. das Recht, Verordnungen zu er-
lassen. steht im Staate einem Organ oder mehreren Organen zu, an
die es verfassungs- oder gesetzesgemiiss verteilt ist. [m Reiche kom-
men als solche Verordnungsorgane: der Bundesrat, der Kaiser,
der Reichskanzler, die Reichsbehorden sowie endlich die Einzel-
staaten in Betracht.

Das Verordnungsrecht des Bun desrats ist an erster Stelle
su nennen: denn da, wo in einem Reichsgesetz die Bestimmung
setroffen ist, dass die zu seiner Ansfiihrung notigen Rechtssiitze
durch Verordnungen erlassen werden sollen, spricht stets in HEr-
maneelung einer ausdriicklichen Vorschrift des dazu zustiindigen
Verordnungsorgans die Vermutung der Zustiindigkeit fiir den Bun-
desrat. Bs folgt dies von selbst aus der Stellung, die der Bun-
desrat als Triger der Staatsgewalt im Reiche einnimmt. — Die
Verordnungen des Bundesrats werden yom Reichskanzler als
seinem Vorsitzenden ausgefertigt und verkiindet. Eine ministe-
rielle Verantwortlichkeit iibernimmt hierdurch der Kanzler jedoch
nicht.

Als zweites Reichsverordnungsorgan kommt der Kaiser in
Betracht. Auch er bedarf immer eines hesonderen Titels, einer
verfassungs- oder gesetzmilssig anerkannten Ermiichtigung. Diese
ist teils eine generelle, wie sie in den Art. 50 Abs. 2 und 63 Abs, 3
der Reichsverfassung dem Kaiser mit Bezug auf Post- und Tele-

1) Im Sinne des Textes: LABAND, Staatsr. II. 1 ff. JELLINEK, Gesebsz
und Verordnung. 8. b6 ff, 84 ff., 122 I, a66 ff Meyer-AxscHOTZ 549 ff.
ANscHUTZ a. a. O, 992 4L

Grundsiitzlich a. M. beztiglich des Unterschieds zwischen form. Gesetzen
und mat. Gesetzen bezw. Verordnungen: ZORN. Staatsr. [. 439 ff., ferner
v. MAR11T%, HARNEL ARNDT, _Hru::\'u.-\lm_




graphenwesen einerseits, Militiirwesen andererseits verlichen wird;
teils eine spezielle, die sich auf unziihlige zerstreut liegende einzelne
(Jesetzesbestimmungen stiitzt. — Ferner ist der Kaiser entweder
schlechthin ermiichtigt zum Erlass von Verordnungen oder mit
der RKinschriinkung, dass er dabei der Zustimmung des Bundesrats
bedarf. TLetzterenfalls ist der Inhalt der Verordnung in Ueber-
einstimmung zwischen Kaiser und Bundesrat festzustellen, wiihrend
die Sanktion allein dem Kaiser zusteht. — Die Anordnungen und
Verfiteungen des Kaisers bediirfen der Gegenzeichnung des Reichs-
kanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit iibernimmdt.

BEin Verordnungsrecht kraft gesetzlicher Delegation konnen
ausser dem Bundesrat und Kaiser noch haben: der Reichs-
kanzler, die verschiedenen Reichszentralbehdérden,
sowie die BEinzelstaaten. Bei Ausiibung der so iihertragenen
Verordnungsgewalt wiirden hier die Einzelstaaten Reichs gewalt
ausiiben, withrend sie sich auf den Gebieten reichsrechtlich belas-
sener Vorbehalte kraft eigener Staatsgewalt rechtsetzend betitigen.

Die Publikation der Reichsverordnungen ist nicht so
geregelt, wie es im Interesse eines geordneten Rechiszustandes
wiinschenswert wire. Fiir die kaiserlichen Verordnungen ist, aller-
dings bloss durch Verordnung vom 26. Juli 1867, die Publikation
im Reichsgesetzblatt vorgeschrieben. Die iibrigen Reichsverord-
nungen werden teils im Reichsgesetzblatt, teils im Reichsanzeiger
und im Zentralblatt des Deutschen Reiches veriffentlicht, wenig-
stens soweit sie sich an siimtliche Angehirige des Deutschen Reichs
wenden,

Durch dieses Zerstreutsein in den einzelnen Blittern wird
jedoch das Ziel leichter und schneller Erreichbarkeit allgememer
Verordnungen fiir die durch sie betroffenen Untertanen nicht
erlangt ). Hiermit haben die Reichsverordnung, ihre Arten und
ihre Entstehung eine fiir unsere Zwecke hinreichende Darlegung
sefunden. BEs bleibt uns noch iibrig, an Hand der Betrachtung
des Zustandekommens eines Reichsgesetzes den bereits oben kurz
angedeuteten Unterschied zwischen Gesetz und Verordnung genauer
klarzulegen.

1) ZorN (I 8. 495) erscheint es am zweckmiissigsten, neben dem Reichs-
cesetzblatt ein Reichsverordnungsblatt zu schaffen, welches offiziell und aus-
sehliesslich zur Publikation aller allgemeinen Verordnungen des Buondesrats,
Kaisers ete.. soweit fiir dieselben nicht besondere Verordnungsblitter erfor-
derlich sind, zu dienen hiitte.
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Fiir das Reichsgesetz lisst sich im Sinne unserer Reichs-
verfassung folgender Begriff geben: Reichsgesetz ist ein iiber-
einstimmender Mehrheitsheschluss von Bundesrat und Reichstag,

der nach erfoleter Sanktion durch den Bundesrat vom Kaiser aus-

sefertigt, verkiindigt und vom Reichskanzler kontrasigniert ist.

Die Initiative zu einem Gesetzentwurf kann sowohl vom
Bundesrat wie vom Reichstage ausgehen. Fiir die Berechtigung
einer .Kaiserlichen Initiative* bietet die Verfassung jedenfalls
keine Handhabe ). Was also den ersten Anstoss zur Schatfung
eines (resetzes anlangt, so stehen hier ebenso wie betrefts der
Festsetzung seines Inhalts die beiden Gesetzgebungsorgane aut
dem Standpunkte vollkommener Gleichberechtigung.

Entspringt die Gesetzesinitiative dem Schosse des Bundesrats,
so gelangen nach Massgabe seiner Beschliisse die Vorlagen im
Namen des Kaisers an den Reichstag, Darin ist eine verfassungs-
miissize Pflicht des Kaisers zu erblicken, die Entwiirfe des Bundes-
rats dem Reichstage zu unterbreiten. Nunmehr tritt der Reichstag
in die Beratung des Inhalts ein und fasst seinerseits wieder Be-
schliisse. die dem Bundesrat zugehen. Die beiderseitigen Abiinde-
rungen und Vorschlige gehen dann solange hin und her, bis beide
Versammlungen sich auf einen bestimmten Text des werdenden
(Fesetzes geeinigt haben. Damit steht der Inhalt des Gesetzes
fest; — die Mitwirkung der Volksvertretung bei seinem Zustande-
kommen ist beendet. Dem Inhalte fehlt aber nun noch der B e-
fehl. dem Gesetze, wie man sich staatsrechtlich auszudriicken
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pHegt, die Sanktion. Mit ihrer Erteilung aber hat die Volks-
vertretung nichts zu tun: sie kann nur ausgehen von dem Triiger
der Reichsstaatsgewalt, den verbiindeten Regierungen, vertreten

1) In praxi hat sich eine kaiserliche Initiative herausgebildet. Dem Reichs-

tage gegeniiber ist sie allerdings ausgeschlossen (s. ZorN I, 410). Im Bundes-

rat hingegen ist mit LABAND und ANSCHUTZ ein kaiserliches Initiativrecht in
soweit znzugeben, als man die sogenannten Priisidialvorlagen unbedenklich
als Akte der Kaiserlichen und nicht der Kiéniglich. Preuss. Staatsregierung
ansehen kann, Denn dem Bundesrat werden zahlreiche Vorlagen unterbreitet,
die in den Reichsiimtern entstanden sind und welche der Reichskanzler nicht
als Beauftragter des preuss. Ministeriums, sondern als Minister des Kaisers
in Vorschlag bringt. Die sogenannten Priisidialantriige bilden wohl die
Mehrheit aller an den Bundesrat gerichteten Antriige: in ihuen #ussert sich
die Einheitlichkeit der Reichsregierung. Nach dem formellen Verfassungs-
recht sind sie allerdings preussische Antriige und werden auch im Bundes-
rat als solche behandelt. (s, AxscEOTZ a. a. 0. 8. 601: Lapaxp im Jahrb.
des 6ff. Rechts Bd. I 8. 16.)




durch den Bundesrat. Er ist es, der den (resetzesbefehl erteilt,
den vereinbarten Text zum Gesetz erhebt und damit den gesetz-
gebenden Akt im wahrsten Sinne des Wortes vollzieht.

Der Sanktionsbeschluss des Bundesrats tritt zwar #usserlich
gar nicht in die Erscheinung. Denn ebenso, wie sich der Artikel 5
Abs. 1 der Reichsverfassung zum mindesten ungenan ausdriickt,
wenn er besagt, dass zu einem Reichsgesetze die Uebereinstimmung
der Mehrheitsbeschliisse beider Versammlungen erforderlich und
ausreichend sei, so wird auch die Publikationsformel der
Reichsgesetze der hauptsiichlichsten Mitwirkung des Bundesrats
d. 1. der Sanktionserteilung durch ibn durchaus nicht gerecht.

Sie stellt niimlich mit den Worten: — , Wir verordnen ete. —
nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und Reichstags® —
den Bundesrat und den Reichstag als etwas bei der Prozedur der
Gesetzgebung vollkommen Gileichberechtigtes dar, — wie auch die
Wissenschaft in Anlehnung an die Bestimmung der RV. Art. 5,
Abs. 1 von den beiden Versammlungen als gesetzgebenden
Faktoren zu sprechen ptlegt, was doch unrichtig ist, da in Wahr-
heit der Bundesrat allein der Gesetz g e b e r im Reiche ist. Ebenso
ist die allgemein gebriiuchliche Bezeichnung: Gesetzgebende
Versammlung fiir die Volksvertretung staatsrechtlich falsch. Uebri-
gens wurde eine unrichtige Ausdrucksweise bereits durch den
Sprachgebrauch der preussischen VU. hervorgerufen, wo im Art. 62,
Abs.1 von der ,cemeinschaftlichen Ausiibung der Gesetz-
cebung durch Kénig und Kammern® die Rede ist. Gesetz-
geber aber i. 8, von Sanktionserteiler ist in Preussen allein
der Kinig.

Die Sanktionserteilung des Bundesrats deckt sich meistens
mit seinem Beschluss, das Gesetz an den Kaiser zur Ausfertigung
und Verkiindigung weiterzugeben, Da der Kaiser zu dieser Be-
titigung verfassungsgemiiss verpflichtet ist, so muss mit der Sank-
tionserteilung durch den Bundesrat das Gesetz als zustande-
gekommen angesehen werden. Um es rechtsverbindlich zu machen,
miissen noch die Akte der Ausfertigung und Verkiindigung
hinzutreten. Durch erstere wird unanfechtbar festgestellt, dass
das Gesetz verfassungsmiissig zustande gekommen ist; die
Verantwortung hierfiiv iibernimmt der Reichskanzler mit der Gegen-
zeichnung.

Die Verkiindigung der Reichsgesetze erfolgt durch das
Reichsgesetzblatt, Thre verbindliche Kraft beginnt, sofern in dem
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publizierten Gesetze ein anderer Anfangstermin nicht bestimmt ist,
mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages, an welchem
das betreffende Stiick des Reichsgesetzblattes in Berlin ausgegeben
worden ist.

§ 2. Die Anwendungsgebiete von Geselz und Verordnung.

Rs ist ein ebenso wichtizes wie schwieriges Problem des kon-
stitutionellen Staatsrechts, die Anwendungsgebiete von Gesetz und
Verordnung von einander abzugrenzen, eine Antwort zu finden
auf die Frage, wann die Willenserklirungen des Staates den
[ndividuen, an die sie sich richten, in der Erscheinungsform des
(Gesetzes i. form. S. gegeniibertreten und wann in der Form der
Verordnung:; — anders ausgedriickt: welche (Gegenstiinde durch
Gresetze 1, form. . _r_:t.'l‘ugei!'. werden miissen und welche anderer-
seits durch Verordnung geregelt werden diirfen?).

Zur Losung dieses Problems lisst sich aus der Unterschei-
dung zwischen Gesetz i. form. S. und Gesetz i. mat. S, ein allge-
meiner Grundsatz gewinnen.

Das konstitutionelle Staatsrecht ist ausgegangen von der Ldee,
dass erundsiitzlich iiberall da, wo der Staat eme neue Rechts-
ordnung schafft, die alte abindert oder aufhebt, m. a. W. iiberall,
wo durch Rechtssitze der Rechtszustand der Untertanen in Mit-
leidenschaft gezozen wird, indem sie einerseits die Willenssphire
des Staates abgrenzen von der Willensmacht der in ihm sich
aufhaltenden Individuen, andererseits die Rechte der Individuen
untereinander regulieren — der Triger der Regierungsgewalt
an die Zustimmung der Volksvertretung gebunden sein soll.
Die freien Menschenrvechte sollen eine Hinschrinkung nur in-
soweit erfahren, als sie die notwendige Voraussetzung des mensch-
lichen Zusammenlebens iiberhaupt darstellt und daber dem
allgemeinen Interesse forderlich ist — und auch dann nur durch
den allgemeinen Willen, wie er im Willen der Volksvertretung
seinen Ausdruck findet. ,Von dem materiellen Gesetzesbegritt
ausgehend, kommt die konstitutionelle Theorie zu der Forderung,
dass neue mit Bewusstsein geschaffene Rechtssiitze nur auf dem
Wege der formellen Gesetzgebung zu Bestandteilen der geltenden
Rechtsordnung erhoben werden diirfen ®).*

IJ_‘\;J'! zu dieser Frage insbesondere: JELTINEK a. a. (LS. 254 ff; La-
nasD 1I, 62 11, 99; Zory 1, 425 ff.

2) JRLLINEK a. a. 0. 8. 255,
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Jede materielle Gesetzgebung d. h. Aufstellung von Rechts-
siitzen ist daher grundsitzlich Sache der Gesetzgebung im form.
Sinne. Dieser letzteren bleibt es anheimgegeben, ob sie selbst die
Bildung der Rechtssiitze in die Hand nehmen oder dieses ihr zu-
stehende Recht anderen Staatsorganen zur Regelung durch Rechts-
verordnung delegieren will,

Die Notwendigkeit der Mitwirkung der Volksvertretung bei
dem Zustandekommen eines (Gesetzes, das alleemeine, die Unter-
tanen verpflichtende Rechtsvorschriften enthiilt, finden in den ver-
schiedenen Verfassungen verschiedenen Ausdruck. Jedoch wollen
die betreffenden Bestimmungen inhaltlich u. E. alle dasselbe
aussprechen, nimlich den Grundsatz: dass Rechts vorschriften
grundsiitzlich nur im Wege der formellen Gesetzgebung bezw. aut
Grund eines formellen Gesetzes erlassen werden diirfen.

Finige Verfassungen, wie vor allem die Bayrische Verf. Tit. V11,
§ 2 und die Badische Verf. § 656 driicken dies nimlich so aus,
dass sie die Zustimmung der Volksvertretung fiir alle Gesetze
erfordern, welche dic Freiheit der Personen und des
Eigentums betreffen, — wiihrend andere, wie die Reichsver-
fassung im Art. 5 und die Preussische im Art. 62 die parlamen-
tarische Zustimmung schlechthin ,zu einem Reichsgesetz® bezw.
sz jedem Gresetz“ verlangen.

Mit der herrschenden Meinung ist aber anzunehmen, dass die
Verfassungen, die hier die Formel ,Freiheit und Eigentum*® ent-
halten, den Vorbehalt der Legislative nicht enger begrenzen wollen
als die Verfassungen, welche sich dieser Ausdrucksweise nicht
bedienen. Fiir Preussen wie fiir Bayern gilt es in gleicher Weise,
dass grundséitzlich alle Normen, die in den Rechtszustand
der Untertanen eingreifen bezw. nach den Worten der Bayrischen
Verfassung ,die Freiheit der Personen oder das Eigentum des
Staatsangehorigen® betreffen, unter Zustimmung der Volksver-
tretung zu erlassen sind!). Die Formel ,Freiheit und Eigentum®
definiert also den materiellen Gesetzesbegriff in zutreffender
Weise, schriinkt ihn aber nicht ein.

Ausserhalb der Gesetzgebung liegt nun andererseits grund-
sitzlich die Regelung konkreter Verhiiltnisse, die in aller Regel
ausschliesslich Sache der Regierung ist. Bei der Gesetzgebung
handelt es sich um Aufrichtung von R echts vorschriften, die

1) Vel. MEyeER-ANsouGTz S. 562, Anm. 6. AnseHUTZ a.-a. 0. 5. 295,
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swischen dem Staat und seinen Untertanen oder zwischen den
letzteren untercinander die Grenzen des Diirfens und Miissens
festsetzen. Solche Vorschriften aber, in denen die Regierung, ohne
in den Rechtszustand der Regierten einzugreifen, bloss ,den Mecha-
nismus des Regierens® ordnet, also: Verwaltun gs vorschriften
kann die Regierung orundsiitzlich frei erlassen, ohne dazu der
Zustimmung der Volksvertretung zu bediirfen. Sie tut dies 1im
Wege der Verordnung. Daher liegt deren Hauptanwendungsgebiet
im Bereiche der Verwaltung.

Diese Abgrenzung der Anwendungsgebiete von Gesetz und
Verordnung spricht natiirlich nur das aus, was Grundsatz und Regel
ist. Ausnahmen kommen auch hier vor. Da nimlich von
den beiden Befugnissen: dem Erlass allgemeiner Rechtsvorschriften
einerseits und der Ordnung konkreter Rechtsverhiiltnisse anderer-
seits die erstgenannte, welche der Gesetzgebung zusteht, auch die
weitere ist, so kann die Gesetzgebung auch, da die weitere Be-
fugnis die engere mitumfasst, sich die Ordnung konkreter Ver-
hiiltnisse angelegen sein lassen und Verwaltungsvorschriften, die

von der Exekutive hiitten erlassen werden dinfen, durch legis-
lativen Akt d. h. durch ein Gesetz im form. S. erlassen. Der
Legislative gebiihrt also vor der Exekutive der Vorrang, wiihrend
umgekehrt letztere niemals in den Vorbehalt der ersteren ein-
oreifen darf. Die Exekutive darf also Rechts vorschriften nur !
dann erlassen, wenn sie formell-gesetzlich dazu ermiichtigt ist. ‘
Ein Verwaltungsakt m uss sogar im Wege der Gesetzgebung
vorgenommen werden, wenn dies ausdriicklich in der Verfassung vor-
weschrieben ist. In der Reichsverfassung sind diesbeziiglich
von grisster Bedeutung die Bestimmungen, welche die Grundlage
unseres Reichsfinanzwesens bilden. Danach sind alle Einnahmen
und Ausgaben des Reiches fiir jedes Jahr zu veranschlagen und
auf den Reichshaushaltsetat zu bringen; dieser muss vor Begmn
des Btatsjahres durch ein Gesetz festgestellt werden'). — Fiir die
Aufnahme einer Anleihe sowie die Uebernahme einer Garantie zu
Lasten des Reiches ist derselbe Weg der Regelung vorgeschrieben *),
Der Artikel 4 der RV. hat fiir die Abgrenzung der
Anwendungsgebiete von Gesetz und Verordnung keine Bedeutung.
Dieser Artikel will, wenigstens in erster Linie, nur besagen,
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dass die Regelung der hier in 16 Ziffern aufgezihlten Materien
durch das Reich erfolgen kann und soll, will also schlechthin die
Kompetenzsphiire des Reiches von der der Einzelstaaten abgrenzen.
Nichts aber steht dem im Wege, dass unter Voraussetzung der
gesetzlichen Delegation auch R e ch tsregeln iiber die zahlreichen
im Art. 4 numerierten Materien im Verordnungswege erlassen
werden kinnen — im Gegenteil: die Gesetzgebungspolitik wird
in vielen Fiillen einer derartigen Regelung der Dinge nicht ent-
raten kiénnen.

Naturgemiiss wird die Regierung zuniichst einmal da zur rechts-
regelnden Form der Verordnung greifen, wo die Zustinde sich noch
nicht hinreichend gefestigt haben, wo in zu schneller Folge neue
Rechtsprobleme auftauchen, als dass eine gleichmiissige fiir eine
lingere Zeit berechnete Regelung erstrebenswert, wenn nicht iiber-
haupt vollstindig unmoglich wiire. Hier kann sich der Kreis der durch
Verordnung zu regelnden Rechtsverhiltnisse fast bis zur Allein-
herrschaft des Verordnungsrechts erweitern. So kommt es vor,
dass ein Gesetz im form. S. weiter nichts enthiilt, als die Anord-
nung, dass eine bestimmte Rechtsmaterie durch Verordnung ge-
regelt werden soll. — Haben sich die Verhiiltnisse jedoch gekliirt,
sind auf Grund erprobter Erfahrungen bestimmte Grundsiitze ge-
wonnen worden, welche die zur Erreichung vorschwebender Ziele
anzuwendenden Mittel klar und deutlich erkenmen lassen, so wird
man keine Bedenken mehr tragen, das vorher nur fiir voriiber-
gehende Zeit Geordnete in die feste Form des Gesetzes zu giessen.

Vorzeitige gesetzliche Regelung kann hier nur vom Uebel
sein.  Denn: ist einmal der umstiindliche Weg der Gesetzgebung
beschritten, so gibt es ein Zuriick auch nur mehr auf demselben
Wege. Hingegen ist die Form der Verordnung einfacher und
heweglicher; einfacher, weil schneller in ihrer Entstehung;
heweglicher, weil leichter in der Art ihrer Abiinderung.

Andererseits gehen die durch reichsgesetzliche Delegation dem
Verordnungsrechte iiberwiesenen Materien der Reichsgesetzgebung
nicht verloren.

Die Delegationsbefugnis der Gesetzgebung ist soweit unbe-
schriinkt, wie die Gesetzgebung es selbst ist. Die Riicknahme der
einmal geschehenen Uebertragung kann natiirlich nur durch ein
neues (Gesetz erfolgen.

Die auf Grund gesetzlicher Ermiichtigungen ergehenden Ver-
ordnungen haben sich innerhalb der ihnen angewiesenen materiellen
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Schranken zu halten. Abgeiindert oder aufgehoben werden kénnen
siec nur durch Gesetz oder durch Verordnung des gesetzlich er-
miichtigten Organs, von dem sie auch ausgegangen sind.

Die so gewonnene Abgrenzung der beiderseitigen Kompetenzen
von Legislative und Regierung hindert diese natiirlich nicht, sich
einander in beliebicem Umfange Konzessionen einzuriumen, in-
dem einmal die Regierung freiwillig die Volksvertretung zur Teil-
nahme an reinen Verwaltungsakten heranziehen, andererseits diese
sich ihres verfassungsmiissicen Rechts zur Teilnahme an der
Schaffung von Rechtssiitzen in einem jeweils bestimmt begrenzten
Umfange durch Delegation an andere Organe begeben kann, wo-
durch zum Erlass materieller Gesetze die Form der Verordnung
fiir zuliissig erklirt wird. — Hier liegt das (ebiet der Rech ts-
verordnung oder der Verordnung im formellen Sinne.

Wie sich in dieser Beziehung in der Praxis des staatlichen
Lebens die Anwendungsgebiete von Gesetz und Verordnung ver-
schieben, lisst sich im einzelnen nicht bestimmen. s ist dies
keine Frage des Rechts mehr, sondern, wie bereits oben angedeuntet,
nur eine Frage der Gesetzgebungspolitik. s kionnen hier die
verschiedensten Griinde mitspielen: so erscheint die Form des Ge-
setzes schon feierlicher als die der Verordnung, da seine Entstehung
mit grisseren Umstiinden verkniipft ist; — vor allem aber ist zu
bedenken, dass die Regierung, wenn sie den Weg der Gesetz-
gebung heschreitet, o hne es zu miissen, sich dadurch zwar mehr
bindet, da eine Abiinderung des gesetzlich Angeordneten auch nur
auf demselben Wege, d.h. mit Zustimmung der Volksvertretung
erfoleen kann, dass sie aber andererseits auch von der Verant-
wortung entlastet wird.

Endlich wird sich die Sphire der Gesetzgebung von selbst da-
durch vergrossern, dass bei der zusammenfassenden Regelung grosser
Materien, Rechtssiitze und Verwaltungsvorschriften wvielfach eng
susammenhiingen, was natiivlich und unvermeidlich erscheinen
muss. So kommen viele Verwaltungsvorschriften im Wege der
formellen Gesetzgebung zustande.
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Die Staatsgewalt in den Kolonien; ihr Inhaber und
Trager.

¢ 3. Vor dem Erlass des Schutzgebietsgeseizes vom 17. April 1886.

Bevor an die Betrachtung des kolonialen Gesetzgebungs- und
Verordnungsrechts herangegangen werden kann, erscheint es uner-
liisslich, zuniichst die Grundlagen der kolonialen Staatsgewalt fest
und sicher zu legen.

Dabei aber kinnen wir uns nicht auf das heute in den Kolo-
nien geltende Staatsrecht, wie es durch das Schutzgebietsgesetz
seine Regelung erfahren hat, beschriinken, sondern wir miissen
auf die Zustinde vor dem Erlass des Schutzgebietsgesetzes zuriick-
gehen. Denn nur durch einen solchen historischen Riickblick ist
es moglich, die Stellung der einzelnen Reichsorgane den Kolonien
gegeniiber in die richtige Beleuchtung zu bringen, sowie anderer-
seits dem Charakter des im Jahre 1886 ergangenen kolonialen
(Grundgesetzes gerecht zu werden.

Als endgiiltie beantwortet sollen hier zunichst die Kardinal-
fragen des Kolonialstaatsrechts angesehen werden, die von der
Literatur in der Regel unter dem zusammenfassenden Thema:
,Die rechtliche Stellung der Kolonien zum Reiche* hiufig be-
handelt worden sind?!). Es ist das erstens die Frage: wie ver-
hilt sich die sog. Schutzgewalt zur Reichsstaatsgewalt? Die Ant-
wort lautet: Die Schutzgewalt ist efwas mit der Staatsgewalt voll-
kommen Identisches und zwar sowohl dem Inhalte, als dem terri-
torialen und personalen Umfange nach.

Sodann hat man sich mit der Stellung der sog. Schutzgebiete
sum Reichsgebiet eingehend befasst. Auch hier ist man zu allge-
mein anerkannten, feststehenden Resultaten gekommen, die sich
jedoch nicht so leicht in einem kurzen Satze wiedergeben lassen.
Denn das hier gestellte Problem rollt zugleich ein neues auf,
nimlich die Frage: inwieweit der Inlands- und Auslandsbegrift
der Reichsgesetze auf das Verhiiltnis von Mutterland und Kolonien
anwendbar sei?). Diese Frage liisst sich aber ohne weiteres nicht

1) Vgl. hierzu die Abhandlungen von V. POSER, SCHWORBEL und SASSEN :
auch FrorAck, Sch. 5. 14 ff.

2) Diese Frage hat Sasersky eingehend untersucht in seiner Abhand-
lung iiber den kolonialen Inlands- und Auslandsbegriff.
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beantworten. Hier hat der Beamte, wenn er im Zweifel ist, ob er
eine einzelne Gesetzesvorschrift auch auf die Kolonien anwenden
kinne, m. a. W., wenn er den Inlandsbegriff im Sinne dieser
speziellen Vorschrift ermitteln will, dies dadurch zu tun, dass er
ihren inneren Zweck zu ergriinden versucht, inshesondere auch
dureh wissenschaftliche Vergleichung der fraglichen Bestimmung
mit solchen, die ihr innerlich g]vil'i];_":.':l'l'tt_‘t sind '). Diese Methode
ist hauptstichlich auf dem Gebiet der Rechtspflege anzuwenden,
withrend auf dem Gebiet des éffentlichen Rechts die Inland-Ausland-
[1'];-!.-__5L- sich schon eher nach emmheitlichen '.lll‘.‘u[l:'|lil."-].'l”|.il\.'{t."|1 beant-
worten lisst.

Aber auch im Sinne des Volkerrechts und des Staatsrechts
kann man die Kolonien nicht schlechthin als Inland bezeichnen.
Fs ist das Verdienst KOBNERS, nach langem und vielseitigem Streit
der Meinungen in dies Problem zuerst volle Klarheit hineingebracht
zu haben 2). — Vilkerrechtlich sind nimlich die Kolonien inso-
fern allerdings Inland, als nur das Reich auf sie bestimmend ein-
wirken und iiber sie kraft seiner ausschliesslichen Staatsgewalt
verfiigen kann; jedoch sind sie es nicht in dem Sinne, als ob sie
nun in allen Rechtsbeziehungen zu dritten Staaten die Rechts-
stellung des Reiches teilten.

Ferner sind die Kolonien zwar staatsrechtlich niemals Aus-
land, Da sie aber nicht zum Reichsgebiet im Sinne der Verfassung
gehiren, so werden sie vielfach aus Griinden teils rechts-, teils
wirtschaftspolitischer Art ebenso wie das Ausland hehandelt. Daraus,
dass die Kolonien nicht Reichsgebiet im Sinne des Artikels 1 der
Reichs- Verfassung sind, ergibt sich als wichtigste Konsequenz der

Satz: Die Reichsverfassung gilt nicht in den Kolonien.

Die Frage, die uns nunmehr noch niher beschiiftigen soll,
ist nicht die nach der staatsrechtlichen Natur der Schutzgewalt;
sie ist von der Wissenschaft des Kolonialrechts in der vorhin
angedeuteten Weise geltst und steht damit fiir uns fest. — Unser
Problem ist dies: Wem stand und wem steht die
Schutzgewalt inden Kolonien zu? genauer: Wer 1st
der Inhaber, der Triiger, der Repriisentant der Reichskolonialgewalt?

Zuniichst: Wer war es vor dem Erlass des Schutzgebiets-
cesetzes, vor dem Jahre 1886 )7

1) Vgl, SABERSKY a. a. (. 3. 58.
2) Vel. Kospxer, KR. 5. 1090 1,
3) ¥

ol, Froraok Sch, 8. 23 n, 24
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Da in der Literatur, die sich mit obiger Frage beschiiftigt
hat, die Begriffe Inhaber, Triiger u. s. f. nicht genau auseinander
oehalten werden, manche Schriftsteller vielmehr mit ibnen den
oleichen Sinn verbinden, ein Verfahren, was zu gegenseitigen Miss-
verstiindnissen fithren kann, so ist eine kurze Fixierung derselben
vom allgemein staatsrechtlichen Standpunkte aus hier wohl am
Platze.

Inhaber® oder auch ,Subjekt® der Staatsgewalt ist immer
der Staat selbst. Bei souverinen Staaten spricht man meistens
vom Inhaber der Souverinitit. Souveriinitiit ist hochste Staats-
gewalt. Thr Inhaber ist auch nur immer der Staat selbst. KEr
ist der ,Souverin® in diesem Sinne des Wortes.

Der Staat ist nun aber ein organisierter Verband, eine juris-
tische Personlichkeit. Da diese aber zum Handeln und
zur Aeusserung ihres Willens sich eines oder mehrerer Individuen
bedienen muss, welche die Ziigel der staatlichen Herrschaft in der
Hand halten, so werden die sog. Staatsorgane geschaffen, die teils
den Willen des Staates bilden, teils ihn vollziehen, je nachdem,
welche Aufeaben ihmen im einzelnen zugewiesen sind. Die ein-
zelnen Funktionen der grossen Staats-Personlichkeit schweben nicht
mehr unserem geistigen Auge als etwas Gedachtes vor, sondern
sie nehmen greifbare, fiir unser kérperliches Auge sichthare Ge-
stalt an.

Unter diesen Organen aber befindet sich eins, das imstande
ist, die Souveriinitiit, die Staatsgewalt in sich allein voll zu reprii-
sentieren, sie allein zu tragen: der Triiger der Souverinitit. ,Er
ist befugt und berufen, die Staatsgewalt als Ganzes und in allen
in ihr liegenden einzelnen Betiitigungsformen selbst auszuiiben®');
im Zweifel spricht die Vermutung stets fiir seine Zustiindigkeit.
Alles, was unter der Souveriinitiit sich begibt, alles, was im prak-
tischen Staatsleben Neues und Unvorhergesehenes sich ereignet,
gehirt in den Bereich des Triigers der Staatsgewalt, dem die letzte
Entscheidung obliegt. Dadurch gelangen wir zu dem Resultat,
dass das Staatsrecht theoretisch Liicken iiberhaupt nicht kennt.

Wenden wir die gewonnenen Begriffe auf das Reichsstaats-
recht an, so miissen wir als den Inhaber der Reichssouverinitiit
das Reich selbst bezeichnen. — Triger der Souveriinitit ist die
Gesamtheit der verbiindeten Regierungen. Dementsprechend hiitte

1) Vgl. Axscutitz, Staatsr. S. 472,




- Ig =—

die Trigerschaft der Reichsstaatsgewalt in emem Firstenrat, m

einer stindigen Versammlung simtlicher Fiirsten der Einzelstaaten
ihren entsprechenden Ausdruck gefunden. Wegen der praktischen
Schwierigkeiten, die sich einer solchen Formation entgegengestellt
haben wiirden, sah man von einem Fiirstenrat ab und konstituierte
m Bundesrat eine stindice Versammlung !) von Vertretern der
einzelstaatlichen Regierungen. Er vertritt den eigentlichen Triger
der Souveriinitit, die Gesamtheit der verbiindeten Regierungen,
und stellt sich so als den .hichsten Ausiiber® ) der Reichsherr-
schaft dar. Man pflegt den Bundesrat in dieser seiner Stellung
den Repriisentanten des Triigers der Reichsstaatsgewalt zu nennen.

Da die sog. Schutzgewalt mit der Reichsstaatsgewalt identisch
ist. so ist es selbstverstindlich, dass auch die Inhaber der beiden
Gewalten miteinander identisch sind. Inhaber der Staatsgewalt
ist hier wie dort, im Reiche wie in den Kolonien das Reich selbst.
Das ist heute so und war auch schon so 1n Jahre 1885.

Die Frage aber: wer war vor dem Erlass des Schutzgebiets-
gesetzes der Triiger der Kolonialstaatsgewalt, hat einen lebhaften
Streit hervorgerufen, der, wie wir sehen werden, auch heute noch
nicht ganz beendet ist.

Die erste der hier vertretenen Ansichten ist die: ,Triiger der
Reichssouveriinitiit sei fiir das Schutzgebiet der Kaiser® #). Sie
wurde in der Literatur vor allem von BorNHAK verfochten. Schon
der Ausgangspunkt seiner Deduktionen verriit sofort ihre Unhalt-
barkeit. Er geht niimlich ,auf die Tatsache zuriick®, dass die
Kolonien .staatsrechtlich als Ausland gelten®. Nach dem Art. 11
der Reichsverfassung aber sei dem Anslande gegeniiber lediglich

der Kaiser Vertreter der Reichssouveriinitit?). Zwar konne man

aus dem Wortlaut des betr. Artikels: der Kaiser hat das Reich
v61kerrechtlich zu vertreten — entnehmen, dass unter dieser
Vertretung nur eine solche bei fremden Staaten zu verstehen sei,
wihrend die Kolonien jedoch vilkerrechtlich Inland seien. Diese
Folgerung sei aber nicht richtig, vielmehr liessen sich alle Einzel-
bestimmungen des Artikels, die den Umfang der Vertretung niiher

1} Verfassunesgemiiss ist der Bundesrat zwar keine stindige Versamm-
lung. Er ist es aber tatsiichlich geworden, seitdem er im Jahre 1882 zum
letzten Male einbernfen worden ist.

2) Vgl. Renwm, Staatslehre S. 178,

3) Vel. BorwaAxk im Arch. f. éffentl. Recht, Bd. IT 5. 15.
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bestimmen, aus dem Grundsatze ableiten, dass ausserhalb des
Reichsgebiets, also auch in den Kolonien der Kaiser der Vertreter
der Reichssouveranitit sel.

Zunichst steht es mach der herrschenden Lehre des Kolonial-
staatsrechts fest, dass die Kolonien nicht zum Auslande gehoren.

Weiterhin ist zu bemerken, dass der Erwerb der Kolonien zwar ein
Akt volkerrechtlicher Vertretung des Reiches war, dass es aber doch
entschieden zu weit geht, die volle Ausiibung der Reichsstaatsge-
walt in den Kolonien als eine solche zu bezeichnen. s handelt
sich hier um. Funktionen des inneren Staatsrechts, die niemals
ihren rechtlichen Titel aus der vilkerrechtlichen Vertretungsbefug-
nis des Kaisers herleiten kiunen.

Dass BorNHAK auf diesem Wege schliesslich zu der Behaup-
tung gelangt: ,in dem Schutzgebiet ist der Kaiser als Souveriin
anzusehen“?), eine Behauptung, die er auch fiir die Zeit vor Erlass
des Schutzgebietsgesetzes gelten lassen will, kann nicht wunder-
nehmen, wenn man beachtet, dass dieser Schriftsteller beziiglich der
rechtlichen Stellung des Kaisers im Reiche eine der herrschenden
Ansicht gerade entgegengesetzte Meinung vertritt. Zuniichst stellt
er das Kaisertum als eine Einrichtung hin, die auf dem Wege der
Entwickelung vom Bundespriisidium zur Souverinitiit begriffen sei
und von beiden einzelne Attribute besitze ). Spiter hat BORNHAK
seine Theorie weiter dahin ausgefithrt, dass der Kaiser im deut-
schen Reiche die Stellung eines Monarchen emnehme, zwar nicht
im Sinne des deutschen Liandesstaatsrechts, wohl aber im Sinne der
auf dem Prinzip der Volkssouveriinitit und den Grundsétzen parla-
mentarischer Regierung heruhenden Verfassungen ¥). — Der Kaiser
hesitzt aber im Reiche bei weitem nicht die Befugnisse, wie sie
z. B. dem Kinige der Belgier zustehen; vor allem fehlt ihm die
Sanktionshefugnis bei der Gesetzgebung.

Genau auf demselben Gedankengange wie BORNHAK wandeln
die Ausfithrungen des Abgeordneten v. Griivenitz, die dieser bei
Gelegenheit der ersten Beratung des Schutzgehietsgesetzes am 20.
Januar 1886 im Reichstage machte?). — Auch hier finden wir
die weite Auffassung von Bedeutung und Umfang des Artikels 11
der Reichs-Verfassung und die daraus gezogene Konsequenz, dass

1) A. a. Q. 5. 10.

2) Acac B0 500

2) BornHAK 1mt Archiv f. éffentl. Recht, Bd, VIII, S. 425 {t.

4) Vgl StB. 1885/86 Bd. I, 8. 664.
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der Kaiser schon in der Zeit vor dem Jahre 1886 der rechtlich
berufene Repriisentant des Triigers der Reichssouveriinitit ge-
wesen sel. In derselben Sitzung des Reichstages hatte liwlu['h schon
der Abgeordnete v. Rheinbaben, ehe v. Griivenitz das Wort er-
oriff, den richtigen staatsrechtlichen Weg gefunden, indem er er-
klirte: die Souveriinitit im deutschen Reiche ruhe bel den deut-
schen TFiirsten, diese wiirden vertreten durch den Bundesrat, der
infolgedessen die souveriine Gewalt im deutschen Reiche reprisen-
tiere: ebenso sei er auch in den Kolonien als Reprisentant des
MTriigers der Reichsstaatsgewalt anzusehen?).

Noch deutlicher aber sprach sich nach dieser Richtung hin
der Bevollmiichticte zum Bundesrat, der Staatssekretar des Reichs-
Justizamts v. Schelling bei der dritten Beratung des Schutz-

gebietsgesetzentwurfs aus, indem er als erster Redner die Dis-

kussion erdffnend die feierliche Erklirung abgab: ,Triiger der
Souveriinititsrechte im Reiche sind die verbiindeten Regierungen:
sie haben daher auch an den Schutzgebieten des Reichs die aus

t]{"'l' -.“\'ull‘.'l']'.:-lltii.:i[ -i"IlI"";‘-:L"Hlll'n _l':l"i'll_i:l_' t'l'\\'u['|JL_"|]. H'l]li ||.L-‘l' l;lllh-ll;'nl'zli

als das kollektive Orean der simtlichen deutschen Souverine und
freien Stiidte ist berufen, fiir die Schutzgebiete nicht bloss hei
der Gesetzeebune mitzuwirken, sondern auch die sonstigen, bhei
den verbiindeten Regierungen ruhenden Hoheitsrechte wahrzu-
nehmen® =).

Die hier von einem Regierungsvertreter ausgesprochene An-
sicht. die zur herrschenden geworden ist und die auch durchaus
der Vertreterstellung des Bundesrats fiir den Triger der Reichs-
souveriinitit entspricht, ist neuestens wieder angefochten worden,
v. HorrMaxN bhehauptet niimlich, es habe bis zum Erlass des
Schutzgebietsgesetzes kein formell-gesetzlich zur Vertretung des
Reichssouveriins bei der Ausiibung der Schutzgewalt berechtigtes
Organ bestanden °).

Den Beweis, den er fiir diese seine Behauptung antritt, sefzen
wir kurz hierher:

In der Reichsverfassung gibt es keine Normen, die bestimmen,
dass beim Neuerwerb einer Kolonie ein bestimmtes Reichsorgan
dort die ersten Regierungshandlungen vornehmen soll; dies wire
aber notig, da der Inhaber der Reichssouverinitit selbst nicht

1) AL a0, 3. 6bea.

. StB. 1885/86 Bd. LI, S. 2028.
|

v. HorrFmasy in Z. £ ER. 1906; 8. 351 ff sowie 1905 B, 364,
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regieren kann, wie zum Beispiel der Monarch es konnte. Es
hedarf hierzu vielmehr besonderer Organe. — Solange aber
solche Normen fehlen, hestimmt die Gewalt der Tatsachen die
erste Organisation. Am niichsten lag es nun, dass dasjenige
Organ, welches infolge der Vollziehung des Krwerbsakts schon in
tatsiichliche Berithrung mit dem neunen Gebiet gekommen war, auch
die erste und vorliufige Regelung der Dinge dort iibernahm. So
wurde denn eine, wenn auch nicht rechtliche, so doch tatsiichliche
Vertretung des Triigers der Reichssouverdnitit in den Kolonien
geschaffen. Eine solche tatsiichliche Vertretung, sagt nun v. HOFF-
MANN, war die des Kaisers bis zum Erlass des Schutzgebietsge-
setzes. Sie wurde sanktioniert, indem der Vertretene keinen Wider-
spruch erhob. Soweit v. HOFFMANN.

Was in diesen Ausfithrungen von der rechtlichen Stellung
des Kaisers bei seiner ersten organisatorischen Titigkeit in den
Kolonien gesagt ist, dem stimme ich vollstindig bei. Jede Her-
leitung eines rechtlichen Titels fiir dieselbe aus der Reichsverfas-
sung weise ich als unbegriindet und fiir die Klarlegung der Ver-
hiiltnisse gefihrlich zuriick ).

Insofern aber bei obiger Beweisfithrung auch die Stellung des
Bundesrats charakterisiert ist, so kann ich ihr nicht beistimmen,
Dem Bundesrat vor Erlass des Schutzgebietsgesetzes keinen recht-
lichen Titel fiir die Vertretung des Reichssouverins in den Kolo-
nien zusprechen wollen, heisst ebensoviel, wie ihm iiberhaupt seine
Stellung als alleinigem und einzigem Repriisentanten der verbiin-
deten Regierungen, seine hervorragende Rolle, die ihm als erstes
Organ im Reiche zugewiesen ist, abstreiten.

In der Tat: v. HorrMaANN verkennt die staatsrechtliche Stel-
lung des Bundesrats im Reiche vollkommen, Er stellt ihn als
Reichsorgan ganz auf die gleiche Stufe mit dem Kaiser. Beide
seien Vertreter des Reichssouveriins?), aber nur in dem Umfange,

1) Es ist daher v, Posrr darin Recht zu geben (vgl. a. a. 0. 8. 57), dass
dem Kaiser vor dem Erlass des SchGG. keinerlei Rechte auf die Ausiibung
der Schutzgewalt zustanden. Unrichtig Froracx (Sch. 8. 25, Note 5), der
unter Berufung auf Zory (I, 8. 571) bloss eine Aenderung des Rechtstitels fiir
die kaiserlichen Rechte annimmt, indem diese vor dem Frlass des SchGG.
auf Art. 11 RV. geruht hiitten.

2) Ebenso Haknern im Reichstage, wo er der Erklirung des Bundesrats-
bevollmiichtigten v, ScHELLING mit folgenden Worten entgegentrat: Wenn
der Bundesrat sagt, dass die Souveriinitiit im deutschen Reiche den verbiin-
deten Regieruneen zustehe, so kommt es darvanf an, in welcher Form dann
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wie die Verfassung es bestimme und territorial nicht weiter, als
deren Geltung sich erstrecke, hestehe jenes Vertretungsrecht. Da
aher die Reichsverfassung niemals in den Schutzgebieten inkraft
cewesen sei, so fehle fiir die beiden Organe jede formliche, ge-
setzmiissige Zustiindigkeit fiir die Kolonien.

Darauf erwidere ich: dieses férmlichen, gesetzmiissigen Titels
bedurfte es fiir die Zustiindigkeit des Bundesrats in den Kolonien

iitherhaupt gar nicht: sein Feld ging hier weit iiber alle Gesetze,

ja iiber die Schranken der Verfassung hinaus. Denn fiir die Ko-

lonien, die nur Objekte der Reichsstaatsgewalt darstellten, galten
die Beschrinkungen der bundesratlichen Zustindigkeit, wie sie in
der Verfassung beziiglich der Rechtssetzung im Verordnungswege
fiir das Reich beeriindet wurden, nicht und haben auch nie ge-
colten, da die Verfassung in den Kolonien nicht eingefiihrt wurde.
Wir brauchen deshalb auch seine Vertretungsbefugnis fiir die Ko-
lonien nicht aus letzterer herzuleiten, und wenn wir es dennoch
titen, so wire es unzulissig.

Die Zustindigkeit des Bundesrats war fiir die Kolonien so
amfassend, wie die Souveriinitiit es ist. Nichts, was ausschliess
lich des Reiches war, war dem Bundesrat als dem eigentlichen
Regierungskollegium des Reiches fremd. v. HOFFMANN sagt uns
selbst. allerdings in Form einer Hypothese, was in Wabhrheit
Rechtens ist: .Ja% — so wirft er ein — ,wenn im Reiche eine
allgemeine gesetzliche Vermutung fiir die Zustindigkeit des Bun-
desrats ;_;n-;_n-iu-u wire. so konnte man sagen, dass, wenn wie 1n
den Schutzgebieten, die sonstigen Reichsorgane lkeinerlei Zustiin-
digkeit besitzen, kraft der orundsiitzlich fiir ihn zu vermutenden
Kompetenz, der Bundesrat die Staatsgewalt dort i vollem Um-
fange auszuiiben berechtigh wire® ).

Diese allgemeine Vermutung fiiv die Kompetenz des Bundes-
rats. die v. HorrMANN hier bloss annimmt, existierte in Wirklich-

don verbiindeten Regierungen diese Souveriinitiit zugesprochen wird. Wenn
gesagt apin soll., dass verbiindete Regierungen identiseh gind mit dem Bun-
desrat, dann sage ich: nein, das ist nach Masseabe der Verfassung nicht der
Fall. dass dem Bundesrat schlechthin die Souverinitit zusteht. Wenn aber
darunter begriffen werden kann, dass die verbiindeten Regiernngen reprii-
centiert werden durch Bundesrat und Kaiser, ... in diesem Falle gebe ich
der Dedulktion des Bundesrats vollkommen Recht® . .. In diesem Sinne ist
die Souverinitit im Deutschen Reiche eine verfassungsmiissig ceteilte
swischen dem Kaiser und dem Bundesrat® (vgl. StB. 1885/86 Bd. [11, . 2028).
1} A, a. 0. 1906; 5. 452,




keit, gesetzlich war sie allerdings nicht und brauchte es auch nicht
zu sein, da sie der Souveriinitiit des Reichs iiber die neuerworbenen
Gebiete entsprang. Dadurch gerade unterschied sich der Bundes-

rat in seiner Stellung gegeniiber dem Reichsneuland wesentlich

von den iibrigen Reichsorganen, fiir die eine Kompetenz in kolo-
nialen Dingen nur durch gesetzliche Delegation begriindet werden
konnte. Ob in Zukunft ein Anderer als der Bundesrat die Staats-
gewalt in den Kolonien ausiiben sollte, das zu bestimmen, lag im
Interesse der Legislative.

Und deshalb ist es unrichtig, die Vertretung der Souverinitit
im Reiche als eine verfassungsmissig zwischen Bundesrat und
Kaiser verteilte anzunehmen. Der Kaiser ist als solcher weder
Triiger noch Mittriiger der Reichsgewalt. Mittriiger ist er hdch-
stens als einer der regierenden Fiirsten, in seiner Eigenschaft als
Kénig von Preussen. Als Kaiser aber ist er bloss Reichsorgan,
dem seine Kompetenzgrenzen durch die Reichsverfassung und
Reichsgesetze gezogen sind. Deshalb handelte der Kaiser auch,
wenn er vor dem RErlass des Schutzgebietsgesetzes regierend in
den Kolonien titig wurde, ohne gesetzliche Legitimation. Diese
seine Liage aber teilte der Bundesrat damals nicht mit ihm. Als
allgemeiner Vertreter des Triigers der Reichsstaatsgewalt hiitte
er, wiire er in jener Zeit wirklich in den Kolonien regierend tiitig
ceworden, des Rechtstitels nicht ermangelt

Demgemiiss war die Regierung mit Recht davon iiber-
zeugt, dass, wenn sie in dem Entwurfe zum Schutzgebietsgesetz
den Vorschlag machten, das bisher dem Bundesrat in vollem Um-
fange zustehende Vertretungsrecht fiir den Bereich der Kolonien
dem Kaiser zu iibertragen, fiir den Fall der Annahme des Ent-
wurfs eine Rechtsverschiebung eintreten und nicht nur
die hisher tatsiichliche Vertretung durch den Kaiser dadurch ge-

setzlich sanktioniert werden wiirde.

§ 4. Seit dem Erlass des Schutzgebietsgesetzes.

Der zweite Teil der Evklirung des Bundesratsbevollméichtigten
von Schelling, deren Anfang wir im vorigen Paragraphen wieder-
gaben, findet am passendsten hier seinen Platz. Er lautet: ,Mit
dieser Auffassung der rechtlichen Stellung des Bundesrats® —
nimlich: als des Reprisentanten des Triigers der Reichsstaatsge-

walt in den Kolonien fiir die Zeit vor Erlass des Schutzgebiets-
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gesetzes — ,steht es mnicht 1m Widerspruch, wenn aus Griinden

praktischer Zweckmiissigket und insbesondere im Hinblick aut die
wechselnden Bediirfnisse der Verwaltung in den noch nnentwickelten |
sherseeischen Gebieten die Ausiibung einer diesen Verhiltnissen ent-
sprechenden Schutzgewalt dem Kaiser als dem erblichen Vertreter |
der Gesamtheit der verbiindeten Regierungen iibertragen wird, wie
solches § 1 der Beschliisse gweiter Liesung vorsieht.

Noch an demselben Tage, an dem diese Erklirung abgegeben
wurde, am 10. April 1886, wurde der Entwurf des Schutzgebiets-
gesetzes vom Reichstage angenommen. Seimn erster Paragraph ent-
hilt den kurzen, aber inhaltsschweren Satz, der noch heute das
Fundament des Kolonialstaatsrechts bildet: ,Die Schutzgewalt in
den deutschen Schutzgebieten iibt der Kaiser mm Namen des Rei-
ches aus®.

Der Rechtszustand ist demmach von dem Augenblicke des
Inkrafttretens des Schutzgebietsgesetzes an folgender: Inhaber der

Kolonialstaatseewalt ist nach wie vor das Reich, ihr Triiger nach

wie vor: die (Gesamtheit der verbiindeten Regierungen. Der
Repriisentant des Triigers aber ist nunmehr der Kaiser. Damit
ist dem Kaiser eine staatsrechtliche Stellung m den Kolonien ein-
geriiumt, wie sie ihm vorher bereits durch den § 3 des Reichsge-

setzes vom 9. Juni 18711) in Elsass-Lothringen gegeben worden

war mit den Worten : ,Die Staatsgewalt in Elsass-Lothringen iibt
der Kaiser aus®. Damit ist der Kaiser nicht als Landesherr ‘
iiber Elsass-Lothringen gesetzt worden; er ist daselbst nicht Triiger
der Souveriinitit wie es die Monarchen in den Einzelstaaten sind.

Glenau so verhilt es sich in den Kolonien, was noch besonders |
seinen Ausdruck findet in dem Zusatz, den der § 1 des Schutz- ,

gehietsgesetzes der analogen Bestimmung fiir die Reichslande gegen-
iber aufzuweisen hat, und wonach der Kaiser die Staatsgewalt in
den Kolonien .im Namen des Reiches ausiibt®). Die Ausiibung

1) Reichsg. v. 9. Juni 1871 betr. die Vereinigung von Elsass-Lothringen
mit dem deutschen Reiche (RG. Bl 8. 212, GB. fiir Elsass-Lothringen 5. 1).

9) Der Zusatz: .im Namen des deutschen Reiches* wurde im Laufe der
Spezialdiskussion von einem Mitglied der Reichstagskommission zur Vorbe-
ratune des SchGG.-Entwurfs beantragt. Der Urheber des Hauptantrages, der
die betr. Worte nicht enthielt, erkliirte: der Kaizer iibe alle seine Rechte im
Namen des Reiches aus, also auch diejenigen, die ibm in den Kolonien zu-
stiinden. FEr halte daher die Aufnahme eines solchen Zusatzes zwar fiir un-

bedenklich. aber auch fiir fiberfliissig. In demselben Sinne fusserten sich
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der Kolonialstaatseewalt steht nun nicht mehr dem Bundesrat zu,
sondern ist vom Triiger der Reichsstaatsgewalt unter der erforder-
lichen Zustimmung der Volksvertretung d. h.: durch Gesetz seinem
sanzen Umfange nach dem Kaiser delegiert. Das Recht des Kaisers
ist demnach kein eigenes, sondern ein delegiertes; durch ein Reichs-
sesetz, aber auch nur durch ein solches kann es ihm entzogen
werden.

Vergleichen wir nun, nachdem wir die Staatsgewalt in Elsass-
Lothrineen und diejenige in den Kolonien nebeneinandergestellt
haben, einmal die beherrschten Objekte, die Reichslande einerseits,
die Kolonien andererseits, so ergibt sich auch hier Analoges. Beide
teilen nicht mit den Einzelstaaten die Stellung von Subjekten des

Reichs, sind vielmehr nur als Objekte der Souverinitit des Reiches
unterworfen. Aber ein wesentlicher Unterschied besteht doch:
Flsass-Lothringen ist in das verfassungsmiissige Reichsgebiet em-
verleibt, die Kolonien sind dies nicht. In Elsass-Lothringen ist die
Reichsverfassung seit dem 1. Januar 1874 in Wirksamkeit!), in
den Kolonien gilt sie nicht. Daraus folgt, dass ein Reichsgesetz in
den Kolonien niemals ohne weiteres gilt. Sollen Reichsgesetze auch
in den Kolonien Geltung erlangen, so miissen sie entweder dort ein-
gefiihrt werden, oder es muss gleich bei ihrem Erlass ausdriicklich
bestimmt sein, dass sie auch in den Kolonien Anwendung finden sollen.

Die Tatsache der Nichtgeltung der Reichsverfassung in den
Kolonien aber stellt weiterhin an uns die strikte Anforderung,
es nicht zu billigen, dass Rechte des Kaisers gegeniiber den Ko-
lonien anders woher als einzig und allein aus der Kolonialgesetz-
gebung hergeleitet werden, also: entweder aus dem Schutzgebiets-
gesetz oder aus einem anderen Kolonialgesetz, sei es nun, dass
dieses eigens fiir die Kolonien erlassen ist, oder ein Reichsgesetz
in seiner Geltung auf die Kolonien ausgedehnt wird. Kaiserliche
Rechte fiir die Kolonien auf das ausschliesslich im Mutterlande
geltende Recht, namentlich aber auf Siitze der Reichsverfassung
stiitzen zu wollen, ist unzuliissig. Dies tun aber die Vertreter der
herrschenden Ansicht, indem sie die kaiserlichen Rechte gegeniiber
den Kolonien einteilen:

a) in solche Rechte, welche der Kaiser als Vertreter des
Reiches bereits auf Grund der Reichsverfassung und sonstiger
die Vertreter der verbiindeten RHegierungen. So wurde der Zusatz denn
anfgenommen (vegl. StB. 1885/86; Bd. V, 5. 989).

1) Vel. § 2 d. Ges. v. 9, Juni 1871.
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Reichsgesetze habe wie z. B. die vilkerrechtliche Vertretung des
Reiches, die Ernennung der kolonialen Verwaltungsbeamten;

b) in diejenigen Rechte, welche sich lediglich ans der Souve-
rinitit des Reiches iiber die Schutzgebiete ergeben, — Rechte,
die dem Kaiser auch fiir die Kolonien, ,weil sie znm Reiche ge-
horten®. nur anf Grund eines verfassungsiindernden (Gesetzes ent-
zogen werden konnten.

Diese Trennung der kaiserlichen Rechte in zwer Gruppen

men 1), — Das

o

machen sich z. B. v. StExGgeEL und FLORACK zu ei
Kriterium der Unterscheidung, das die beiden Schriftsteller hier
aufstellen, ist die verschiedenartige Quelle, aus der die kaser-
lichen Rechte entspringen sollen. Eine solche Verschie-
denartickeit ist nicht vorhanden; alle Rechte des
Kaisers in den Kolonien entspringen einer einzigen Quelle; keins
von ihnen, die itberhaupt existieren, verdankt seinen Ursprung der
Reichsverfassung, Dies wird aber z. B. von dem Recht zur vilker-
rechtlichen Vertretung behauptet. Gewiss: die vilkerrechtliche
Vertretung unserer Kolonien ruht in der Hand des Kaisers?®).
Das geht aber nicht aus Artikel 11 der Reichsverfassung hervor,
und kann nicht aus ihr hervorgehen, weil die Reichsverfassung
in den Kolonien keine Greltung hat, sondern ist daraus zu folgern,
dass dem Kaiser die Staatsgewalt in den Kolonien delegiert ist.
Wenn nun der Kaiser vilkerrechtliche Vertrige abschliesst, so
fragt es sich eben, aus - welchem Rechtstitel er dies tut, ob in
seiner Rigenschaft als Vertreter des Reichsgebiets im engeren
Sinne der Reichsverfassung oder — als Repriisentant des Triigers
der Reichskolonialgewalt ? Zwar tritt nach aussen hin die volker-
rechtliche Vertretune des Mutterlandes einerseits, der Kolonien
andererseits als eine vollkommen einheitliche in die Erscheinung.
Nach innen aber, d. h. im Verhiltnis zum Reichssouveriin, leitet
der Kaiser in seiner Stellung als vélkerrechtlicher Vertreter seine
Legitimation nicht aus der gleichen Quelle ab. Diese ist im ersten
Falle: der Artikel 11 der Reichsverfassung, ein Satz des inneren
Staatsrechts, der in den Kolonien nicht gilt; fiir den zweiten Fall:
setzes beruhende Recht des

das auf dem § 1 des Schutzgebietge
Kaisers zur Ausiibung der gesamten Staatsgewalt in den Kolonien.

Die formelle Basis ist verschieden, der materielle Erfolg freilich

1) SrENGEL in Hirths Annalen 1889; 8. 186. FLORACK, Sch. 5. 26.
2) Vel. v. Horrmaxy in Z. £, KR. 1906, 8. 452.




in beiden Fillen derselbe. Wie es mit dem Recht der volker-
rechtlichen Vertretung ist, so verhilt es sich auch mit den
iibricen kaiserlichen Rechten, die der obengenannten ersten Gruppe
angehiren sollen.

Alle ergeben sich aus der Staatsgewalt, die der Kaiser in
den Kolonien auszuithen das gesetzlich garantierte Recht hat.
Im einzelnen gehoren hierzu: Die Rechtssetzung, die Jurisdiktion,
die Verwaltung, sowie endlich die vilkerrechtliche Vertretung.

Die formell verschiedene Basis der kaiserlichen Rechte, je
nachdem sie sich auf das Reich oder auf die Kolonien beziehen,
ist deshalb von erheblicher praktischer Bedeutung, weil es vor-
kommen kann, dass die Reichsverfassung oder ein Reichsgesetz
dem Kaiser fiir das Reichsgebiet Eingriffe in die Rechtsordnung
gestattet, die ihm bei der Ausitbung der kolonialen Staatsgewalt
in den Kolonien nicht zugebilligt werden kinnen').

1) Vel. v. Horrmaxy, KR, 3. 33.
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Zweiter Abschnitt.
Gesetz und Verordnung in den Kolonien im allgemeinen.
I. Das koloniale Gesetzgebungsrecht.

¢ 5. Der Rechtstitel fiir die koloniale Gesetzgebungsbefugnis von
Bundesrat und Reichstag.

Wenn eine Kolonialmacht sich vor die Notwendigkeit gestellt
sieht, an die Rechtsordnung ihrer Kolonien heranzugehen, so wird
sie, falls es sich nicht um Grenz- sondern um iiherseeische Kolo-
nien handelt, stets die Erfahrung machen, dass es nicht angeht,
einfach die mutterlindische Rechtsordnung in die Tochtergebiete
zu verpflanzen. Selbst bei territorialer Einfiigung der Kolonien
in das Mutterland wird man dennoch die Rechtsverhiltnisse der
ersteren einer besonderen. ihrer Eigenart entsprechenden Ordnung
vorbehalten miissen. Die Macht der Tatsachen ist es, die an jede
einigermassen verniinftige Kolonialpolitik diese Anforderung stellt
aus Griinden, die teils natiirlicher, teils wirtschaftlicher und reli-
gioser Natur sind.. Die Folge ist nun die, dass Mutterland und

Kolonien zwei Gebiete darstellen, ‘die weit iiberwiegend verschie-
denen Rechts sind und nur in geringem Masse eine Rechtseinheit
, darstellen.

Da aber die fluktuierenden Verhiiltnisse in den Kolonien auch
moglichst einfache und bewegliche Rechtsnormen verlangen, so
haben die Kolonialstaaten davon abgesehen, bei der Rechtssetzung
/8] fiir die Kolonien dieselben Formen anzuwenden, wie sie fiir die
' mutterliindische Gesetzgebung vorgeschrieben sind. Inshesondere
hat man die Mitwirkung der heimatlichen Volksvertretung iiberall
i zuriicktreten lassen und dafiir dem Staatsoberhaupte auf dem Ge-

biete der Rechtssetzung eine hervorragende Stellung eingeridiumt ?).

1) In wie hohem Masse die Kolonien mit dem Fortschritt der Kultur be-
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Dementsprechend hat auch das deutsche Reich gehandelt,
indem es die Ausiibung der gesamten Staatsgewalt in den Kolo-
nien dem Kaiser iibertragen hat.

Es entsteht nun die Frage: gibt es in unserem Kolonial-
staatsrecht eine Gesetzgebung im konstitutionellen Sinne des
Wortes, wie wir sie im Reiche als die dort bevorzugte Art der

Rechtssetzung kennen gelernt haben, und die in einem Zusammen-
wirken von Bundesrat und Reichstag besteht? Und, — wenn sie
existiert und geiibt wird, auf welchem Rechtstitel heruht sie dann?
Man hat diese Frage nicht mit Unrecht die Frage einer
deutschen Kolonialverfassung genannt').

Der Begriff der Verfassung ist ein doppelter: Im mate-
riellen Sinne versteht man darunter die allgemeine staatliche
Grundordnung, die Gesamtheit der Einrichtungen, die den Staat
zu dem machen, was er ist: zu einer mit der obersten Gewalt
iiber Land und Leute ausgestatteten Gesamtpersonlichkeit. —
Dazu cehort vor allem die Liehre von den Organen des Staates,
durch welche dieser seinen Willen kundgibt und handelt.

filhigt werden, sich mehr und mehr vom Mutterlande unabhiingig zu machen
and einen immer hoheren Grad der Verselbstindigung zu erringen, zeigh am
besten ein Blick auf die Oreanisation der englischen Kolonien. Sie lassen sich
in vier Gruppen einteilen, an denen die Tendenz der Verselbstiindigung sich
cenan beobachten liisst: indem es englische Kolonien gibt, deren Regierung
vom Mutterlande aus geleitet wird, bis hinauf zu solchen, die eigene Regie-
rungsorgane hesitzen.

In die erste Gruppe gehdrven die sog. Kronkolonien im engsten Sinne,
wo legislative und exekutive Gewalt voll in Hiinden des Gouverneurs sind.
Gibraltar. St. Helena z B. — Sie werden von London aus mittels kiniglicher
Ordre im Staatsrat administriert.

Bei der zweiten Gruppe muss der Gouverneur die exekutive und le-
rislative Gewalt schon mit einem Rat (council) teilen, dessen Mitglieder ent-
weder vom Konig oder vom Gouverneur ernannt werden. Beisp.: Neu-Guinea,
Ceylon; auch die ehemaligen Burenfreistaaten Tramsvaal und die Orange-
republik gehiren hierhin.

Die dritte Klasse besitzt bereits legislative Korperschaften, deren Mit-
glieder teils von der Krome bezw. dem Gouverneur ernannt -sind, teils auns
Volkswahlen hervorgehen. Bei manchen finden wir sogar das Zweilkammer-
system vertreten: Beisp. Jamaica, Malta.

Fndlich besitzen viertens die sog. Selfeoverning Colonies ausser reprisen-
tativen Legislaturen noch ein diesen verantwortliches Ministerium, also eine
gog. parlamentarische Regierung. DBeisp.: Canada, Neufondland, Neuseeland,
Siid- und Westaustralien (vgl. Harsonexk a. a. 0. Bd. 1 8. 206).

1) Vgl. die Abhandlungen von v. HOFFMANN (Kol. Zeit. 1905, 8. 485 it
und 493 ff.) und von Husse (ebendort S. 520).
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Im formellem Sinne versteht man unter Verfassung: die
Verfassungsurkunde, das Staatsgrundgesetz. Da der Erlass eines
solchen (Gesetzes iiberall Hand in Hand ging mit der Einfithrung
des Konstitutionalismus, so kann man die formelle Verfassung
auch eine solche im konstitutionellen Sinne nennen. Diesen Sinn
verbindet man auch heute meistens mit dem Worte ..\'L'l'f'nr‘HLH]_f_'“,
wenn man von einer solchen schlechthin spricht'). Der K onsti-
tutionalismus aber findet seinen wesentlichen Ausdruck in der Mit-
wirkune einer Volksvertretung an der Ausiibung der Staatsge-
walt. in erster Linie an der Bildung des Staats willens durch
die Gesetzgebung.

Dass eine Teilnahme der Volksvertretung bei der deutschen
Kolonialeesetzeehung existiert, dariiber konnen Zweifel nicht mehr
obwalten. wenn wir nur an das sogenannte Schutzgebietsgesetz
und die iibricen nach ihm ergangenen Kolonialgesetze denken ;
sie alle sind unter Mitwirkung des Reichstags zustandegekommen.
Die formell-gesetzliche Basis fiir diese Mitwirkung hat man
in der Reichsverfassung gesucht und auch zu finden geglaubt - und
gwar in dem Artikel 4 Ziffer 1, welcher die Bestimmung enthilt :
Der Beaufsichticune seitens des Reichs und der Gesetzgebung
desselben unterliegen. . . .: Die Bestimmungen iiber die Koloni-
sation und die Auswanderunz nach ausserdeutschen Liéndern®.
Aus dieser Bestimmung hat man gefolgert, dass der Bundesrat

als Triiger der Souveriinitiit in den Kolonien, ausgestattet mit dem

Rechte der Sanktion — sowie der Reichstag die gesetzgebenden
Faktoren der Kolonialgesetzgebung seien. Beziiglich des Zu-

standekommens der Kolonialgesetze hat man, da es ja keine
Unterschiede gegeniiber der Entstehung von Reichsgesetzen auf-
weise, einfach auf die einschliigigen Artikel der Reichsverfassung
verwiesen : auf Art. 5 und Art. 17; beziiglich der Verinderungen
auf Art. 78. — Der iibereinstimmende Mehrheitsheschluss von
Bundesrat und Reichstag wurde als die primiire Rechtsquelle der
Kolonialgesetzoebung bezeichnet, weil er als solche durch die
Verfassung cewiihrleistet sei, withrend die kaiserlichen Rechte nur
durch ein Reichsgesetz delegiert seien, die Rechtssetzung durch
ihn also nur eine sekundiire Stelle beanspruchen konme. kurz:
man leugnete die Existenz der Frage einer deutschen Iolonial-

verfassung und behauptete, diese Frage habe nie bestanden; sie

1) Vel. STreg-SoMLo. preuss. Staatsrecht 1, 5. 44 1.
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sei schon lange beantwortet gewesen, ehe das Reich an kolonialen

Erwerb dachte: nimlich schon im Jahre 1871 mit dem Erlass

; der Reichsverfassung.
; Diese in ihrer Begriindung hier kurz wiedergegebene Amnsicht
I | hat ihren Hauptverteidiger in HESSE gefunden ). Kr wen-
det sich namentlich gegen die Ausfithrungen ZomNs, der zum

ersten Mal mit Nachdruck auf die Konsequenzen hinwies, die sich
: qus der Nichtgeltung der Reichsverfassung in den Kolonien fiir
A das Kolonialrecht erceben. Hrsse hilt diese Tatsache fiir die
: Frage der Kolonialverfassung fiir vollkommen unerheblich.

Die Ausfiilhrungen von HANEL ?) haben denselben Ausgangs-
] punkt, nur suchen sie die fiir sie gefihrliche Klippe, die darin
- besteht, dass schon viele koloniale Rechtsséitze im Verordnungs-
- wege entstanden waren, ehe der Gesetzgebungsweg heschritten
: wurde, dadurch zu umgehen, dass in ihnen behauptet wird, das
' | Wort . Kolonisation® bedeute nur den Erwerb der Kolonien, nicht
A auch ihre Einrichtung. Diese restriktive Auslegung des Wortes
1 erscheint erkiinstelt und es braucht fiir die Richtigkeit des Ge-

senteils nur auf die Erklirung hingewiesen zu werden, welche

" im konstituierenden Reichstag des Jahres 1867 der Bundeskom-
3 missar v. SAVIGNY hieritber abgab ®).

BorxuAK *) bekimpft die Bezugnahme auf den Artikel 4 der
t Reichsverfassung zn Gunsten des Kolonialgesetzgebungsrechts, indem
4 or darauf hinweist, dass der Artikel 2 der Reichsverfassung das
: Gresetzgebungsrecht des Reiches auf das Bundesgebiet beschriinke,
: withrend die Kolonien dagegen staatsrechtlich Ausland seien. —
3 Das Reich kann aber auch Gesetze erlassen, die iiber das Reichs-
: gebiet im Sinne des Artikels 1 der Reichsverfassung hinaus ihre
- Wirkung ausiiben. Hs kann sehr wohl Gesetze fiir seine Ange-
: hiirigen im Auslande erlassen, wie es dies z B. im Konsularge-
1 richtsbarkeitseesetz getan hat; erst recht aber ist es dann auch
v berechtiot, Gesetze zu schaffen fiir Territorien, die seiner Souverini-
a tiit unterliegen. Artikel 2 der Reichsverfassung stellt dabher nur
.11' die Befugnis des Reiches, innerhalb des Reichsgebiets (xesetze zu
h 1) In Kol. Zeit. 1905, 8. 520 {f.

9) Staatsr. Bd. I, 8. 838 und 539,
!_ 8) Danach soll bei dem Ausdruck ,Kolonisation® vorliufig an die Fr-
| richtung von Flottenstationen gedacht, damit aber nichi auseeschlossen sein,
£ ,dass die Reichsgesetzgebung sich auch iiberhaupt mit Kolonisationstragen

beschiiftigen konne® (vgl. StB. 1867, S. 271 und 272),

4} Im Arch. . offent]l. Recht 1887, 8. 11 und 12.
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orlassen, fest, und zwar mit unmittelbarer Wirkung d. h. direkt
verpflichtend fiir alle Reichsuntertanen ?).

Die Bedeutung des Artikels 4 in der Reichsverfassung als
Kompetenzverteiler zwischen Reich und Einzelstaaten haben wir
bereits oben niither charakterisiert?). — Ueberall, wo der Reichs-
staatseewalt nicht eine einzelstaatliche Gewalt segeniibergestellt
werden kann, da versagt der Art. 4, da ist sein Inhalt bedeu-
tungslos, da stellt er nicht mehr ein Rechtsverhiiltnis zweler Ge-
walten zueinander dar, welches die Kompetenzverteilung zwischen
ihnen zum Inhalte hat, sondern wird zur blossen Erzihlung
ausserhalb liegender Tatsachen.

Den Kolonien gegeniiber ist daher der Arti-
kel 4 ohne jede materielle Bedeutung  Schon
lange bevor das Bediirfnis zu einer gesetzlichen Regelung der
Reichsverhiiltnisse in den Kolonien dringte, hatten sich die ge-
setzgebenden Faktoren des Reiches mit den kolonialen Dingen
befasst. Wie sie dazu kamen, das zeigt ein kurzer historischer
Riickblick auf die Anfinge unserer Kolonialpolitik.

Im Jahre 1884, dem Geburtsjahre der deutschen Kolonial-

politik, am 24. April gab Bismarck eine Hrklirung ab, in der er
sein kolonialpolitisches Programm dahin entwickelte : Man wolle
von einer Kolonialverwaltung unmittelbar durch das Reich vor-
linfig absehen und sich vielmehr darauf heschriinken, die in den
neuerworbenen Gebieten sich konstituierenden Handelsgesellschaf-
ten, die sogenannten Kolonialgesellschaften, mit der Befugnis zur
Ausiibung staatlicher Hoheitsrechte auszustatten. Dies Programm
gelangte auch in Deutsch-Ostafrika und Neu-Guinea, wenn auch

1) Die Betonung ist im Art. 2 RV. nicht -anf die drei ersten Worte:

_innerhalb dieses Bundesgebiets® zu legen, sondern auf das Wort ,Reich®.

Die drei ersten Worte kniipfen an den Art. 1 an, der die Umgrenzung des
Reichsgebiets zum Gegenstande hat. Dann beginnt mit dem Art 2 der
zweite Abschnitt, der die Ueberschrift triigt: R eichs gesetzgebung®. Das

Reich, aufgebant auf der territorialen Grundlage des Art. 1, erhiilt nun eine

.-_-'1-«--1?,:__;'--|u_-|:|'|n= Gewalt. .Die Kompetenz des Bundes, einheitliche Rechtsnor-
men herbeizufithren. soll auf viel weitere Gebiete erstreckt sein als bisher.
Der Bund soll ferner die Macht haben, die einzelstaatlichen Untertanen von
sieh aus, also unmittelbar durch Rechtsvorschriften zu verbinden. Das
deutsche Volk als solehes soll einen Anteil an der Ausiibung der Bundes-
hoheit erhalten, im Umfange dessen, was die konstitutionelle Lehre unter

dem Begriff: gesetzgebende Gewalt zusammentasst® (vel. Remas, im Verwal-

tungsarchiv 1906, 8. 355)

2 Vel 5. 14,




nicht auf lange Zeit, zur Verwirklichung; in Westafrika dagegen
ward diese Art der Organisation gar nicht erst versucht. Hier
nahm das Reich die Verwaltung sofort selbst in die Hand. Dazu
aber eebrauchte es Beamte, zu deren Anstellung wiederum (Geld-
mittel bewilligt werden mussten. So gelangten die kolonialen
Dinge am 1. Februar 1885 zum ersten Male in (Gestalt einer
von der Volksvertretung geforderten Btatsbewilligung an den Reichs-
tag, indem der Bundesrat eine Vorlage einbrachte, die eine Tr-
giinzung des Etats fiir das Geschiiftsjahr 1885/86 enthielt.

BEin Jahr spiter, am 20. Januar 1886 befasste sich die
Volksvertretung des Reiches erstmalig mit den kolonialen Rechts-
verhiltnissen. An diesem Tage trat sie in die Beratung des
,Entwurfs eines Giesetzes betr. die Rechtspflege in den deutschen
Schutzgebieten* ein, Der Entwurf lautete :

_Die Ausiibung der Gerichtsbarkeit in den deutschen Schutz-
gebicten, sowie die Mitwirkung der deutschen Behirden bei der
Ausiibung dieser Gerichtsharkeit und die hierbei zur Anwendung
kommenden Vorschriften des biirgerlichen Rechts und des Straf-
rechts werden durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des
Bundesrats geregelt®.

,Die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind
dem Reichstag sofort, beziehungsweise bei dessen miichstem Zu-
sammentreten zur Kenntnisnahme vorzulegen® ).

Was die Regierung veranlasste, die gesetzgeberische Mitwir-
kung des Reichstags in Anspruch zu nehmen, wird in der Be-
oriindung des Entwurfs dargetan. Dort heisst es : Es hiitte die
Regelung der Gerichtsharkeit und der sonstigen inneren Verhilt-
nisse der Kolonien lediglich im Verordnungswege erfolgen
kénnen, soweit es sich nicht um die Bewilligung von Geldmitteln
des Reiches handle. s habe sich aber empfohlen, eine allgemeine
gesetzliche Brmiichtigung zu dieser Regelung deshalb einzuholen, weil
gleichzeitig bei der Regelung der Gerichtsbarkeit in den Kolonien
einerseits die Mitwirkung inliindischer Gerichte und sonstiger Be-
hérden des Reichs sowie der Einzelstaaten nicht zu entbehren —
und andererseits den in den Kolonien ergehenden Akten der
(Gerichte innerhalb des Reichsinlandes und der diesem gleichge-
stellten konsularischen Jurisdiktionsbezirke dieselbe Wirkung
wie den gleichen Akten deutscher Gerichte zu sichern sel, was

1) Vel. StB. 1885/86 Bd. V Anl. 8. 998,
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nur auf dem Weee des (aesetzes geschehen konne.

Was nun den Regierungsentwurf anbetrifit, so handelt es
cich bei ihm nur um eine Einrichtung auf dem (Gebiete der
Justizverwaltung und des Prozessrechts, sowie um das hiirgerliche-
and das Strafrecht, soweit es vor den Gerichten zur Anwendung
kommt. Unberiithrt bleibt das gesamte tffentliche Recht. Mate-
relle Vorschriften itber die Rechtspflege enthélt der Entwurt
nicht. Diese sollen durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung
des Bundesrats gegeben werden. Fiir den Reichstag ist nur eine
Vorlegung zur Kenntnisnahme dieser Verordnungen vorgesehen.

Im Reichstage selbst aber stellte man beziiglich seiner Mit-
wirkung bei der kolonialen Rechtssetzung sofort bei der ersten
Beratung des Entwurfs weit grdissere Anforderungen. Man lese
nur die Ausfithrungen des ersten Redners, des Abgeordneten
RiNTELEN !). Krasser kann man sich einen (regensaiz gar nicht
vorstellen. als er besteht zwischen der Rolle des untiiticen Zu-
schauers. wie sie der Entwurf dem Reichstage zugedacht hatte,
und dem Bild, das der Abgeordnete RINTELEN von der Mitwir-
kung des Reichstages sich machte. Vertrat er doch die Amnsicht,
dass alles. was in den Kolonien des deutschen Reiches ceschieht
wnd auf das Rechtsleben, auf staatsrechtliche und privatrechtliche
Verhiiltnisse Bezug hat, lediglich durch Gesetz festgestellt werden
kinne. Wie dem auch sei: die Quintessenz der ersten Beratung
war li['LiI"iHl.‘].]]H die. und dariiber waren sich die Abhgeordneten
aller Parteien einig: dem Reichstage sei eine positive Mitwirkung
bei der Kolonialgesetzeebung einzurdiumen, sel es nun in Form
einer vorhercehenden Zustimmung zu den kaiserlichen Verord-
nungen oder in der Form einer nachtriiglichen (zenehmigung.

Die nunmehr ihre Tiitigkeit erdffnende Reichstagskommission
stellte sich auch sofort in Gegensatz zu der Regierungsvorlage,
indem sie gar nicht daran dachte, sich an ihre inhaltlich eng ge-
zogenen Grenzen zu halten, sondern sofort an eine Organisation
der gesamten Rechtsverhiiltnisse der Kolonien, wenn auch nur in
den gribsten Umrissen heranging., Sie einigte sich dahin, die Mit-
wirkung des Reichstags auf die (Gesetzoeebung iither Privatrecht,
Strafrecht und Prozessrecht zu beschriinken, alle anderen Rechts-
gebiete hingegen dem kaiserlichen Verordnungsrechte zu iiber-

lassen.

1) Vgl StB. 1885/86 Bd. I, 8. 654 fi.




iy
i) —=
1
| Die materiellen Grenzen der Mitwirkung waren damit gezogen.

Eine Einieune iiber die Frage: in welcher Form sich diese nun

vollziehen sollte, war nicht so leicht zu erzielen. Man schlug

ein nachtriigliches Veto sowie ein vorgiingiges Zustimmungsrecht

vor. Von den speziellen Antriigen forderte einer den Weg der
(+esetzgebung nicht nur fiir die Rechtspflege, sondern auch fiir das

' Zoll- und Steuerwesen und die Finanzverwaltung, kurz: fast fiir .
die cesamten Rechtsverhiltnisse '), - Fin anderer forderte nur

fiir kaiserliche Verordnungen, die die Rechtspflege betrafen, Zu-

stimmung von Bundesrat und Reichstag.

Nither auf die Kommissionsberatungen einzugehen, entbehrt
des Interesses. Jedenfalls war der Erfolg der, dass die Regierungs-
vorlace in nicht mehr wiederzuerkennender (Gestalt aus ihmen
hervorging und an den Reichstag gelangte. In dieser neuen Ge-
stalt regelte sie nicht nur die Rechtspflege nach den Grundsitzen
des Konsulargerichtsharkeitsgesetzes unter Vorbehalt gewisser
kaiserlicher Abinderungen, sondern sie legte auch in ihrem § 1
das Fundament des Kolonialstaatsrechts.

Woriiber aber das Schutzgebietsgesetz nic hts enthilt, auch

nicht in der heute geltenden Neuredaktion: das ist erstaunlicher-
weise die Mitwirkung des Reichstages bei der Kolomalgesetzgebung,
oder weiter gefasst: die Kolonialgesetzgebung im technischen Sinne,
ihren Weg und ihre Anwendung. Es fehlt eine Bestimmung, welche
ein fiir allemal den gesetzgebenden Faktoren des Reichs ein Ge-
setzgebungsrecht auch fiir die Kolonien emriiumt.

L Eine gesetzliche Regelung der Mitwirkung von Bundesrat und
Reichstag bei der Kolonialgesetzgebung erfolgte erst am 30, Miirz
1892 2) fiir die Festsetzung des Etats der Kolonien, die Aufnahme

: von Anleihen und die Uebernahme von Garantien. Dieses (sesetz
ist aber genau ebenso wie die beiden vor ihm ergangenen Kolonial-
. sesetze, das Schutzgebietsgesetz selbst und das Gesetz betr. die
| kaiserlichen Beamten in den Schutzgebieten vom 31. Mai 1881 %),
] 1) Dieser Antrag, in den Kommissionsdrucksachen mit ,Anfrag Nr. 1€
- hezeichnet (vgl. StB. 1885/86 Bd. V: Anl, 8. 988), wurde vom Freiherrn von
Buol vorgelegt. Fr ist auch deshalb von besonderem Interesse, weil er be-
veits in seinem § 8 eine Bestimmung enthielt, welche die Relimionsfreiheit
auch in den Kolonien einfithren wollte und zwar in Gestalt des Art. 6, Abs. &
der Generalakte der Berliner Konferenz vom 26. Februar 1885 (vgl. SehGa@,

i § 14).
2) Vel. Zory, KG. 8. 127.
3) Vel Zory, KG. 8, 138,
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#1]wl:l1IIL'.'_*'a"l{IJ]:LIl]:'!J durch —.l'n[l'l!.I']Ll'i:.ré]n'.m"'l'ﬂllﬁ.w von Bundesrat unil
Reichstag. Ein gesetzlicher Titel aber, der diese Reichsorgane zur
Schaffung dieser sowie iiberhaupt aller nachfolgenden Kolonial-
sesetze ermiichtigt hiitte, fehlte damals und fehlt auch heute noch.
s lisst sich jedoch der Nachweis fiihren, dass ein Gewohn-
heitsrecht existiert fiir den Satz: Die Kolonialgesetzgebung wird
auseeiibt von dem Bundesrat und dem Reichstag, Dieser Nachwels
ist t-:'.wiln."l]i;_'; von EDLER V. HOFFMANN an der Hand einer ein-
j:-.-]ll_'l]ﬂu‘]‘- Priifung des 1'lll'l'~l'ill.:-l§_"i:‘_"t'll Materials, inshesondere der
vom Reichstag im Plenum wie in der zur Vorberatung des Schutz-
gebietsgesetzentwurfs emgesetzten Kommission gepflogenen Ver-
handlungen erbracht worden?!). Im Anschluss an die v. Horp-
MANNsche Darstellung und unter Hinweis auf unsere ehen ge-
machten Ausfiithrungen fassen wir das Ergebnis hier kurz zusammen.
Zum Zustandekommen eines Gewohnheitsrechts 1st erforderlich:
zuniichst: ,das Vorhandensein einer bestimmten Rechtsitberzeugung
im Volke resp. in dem engeren Kreise, fiir welchen das Gewohn-

heitsrecht in Frage steht;®

Sodann: ,, | -I'(!HI'.].:_ d. h. Anwendung des als Rechtsnorm -'Hllr;'llii-
denen Satzes auf die unter ihn fallenden Lebensverhiiltnisse und
swar aus Gewohnheit d. h. regelmiissig einige Zeit hindurch® =),

Das erste Erfordernis gewohnheitsrechtlicher Bildung, welches
der Sprachgebrauch mit dem kurzen Ausdruck: opinio neces-
sitatis zu hezeichnen pflegt, ist vorhanden. ,Die engeren Kreise,
fir die das Gewohnheitsrecht in Frage steht®, sind hier Bundesrat

und Reichstag. Letzterer schloss sich der in der Kommission

obwaltenden bestimmten Rechtsiiberzengung, dass Bundesrat und |
Reichstag wie im Mutterlande, so auch fiir die Kolonien ein alle
Rechtsverhiltnisse umfassendes Gesetzgebungsrecht zustehe, dadurch
an, dass es den § 1 des von der Kommission geschaffenen (zesetz-
entwurfs unveriindert annahm. Der erste Paragraph aber oibt
gerade diese Rechtsiiberzeugung kund, denn er setzt, da er eme
alleemeine, die ganze Staatsgewalt umfassende Delegation an den
Kaiser enthiilt, zweifellos seitens des Reichstags die [nanspruch-
nahme einer das gesamte Rechtsleben umfassenden Zustiindigkeit
voraus. Denn ebensowenie wie ich etwas, wovon ich nicht minde- .

stens fest annehme, dass es mir zugehore, verschenken wollen kann,

1y In' %, £, KR. 1905, 5. 362 fi.

9) Vel. CroME a. a O, Bd. I, 8. 87 und #8,
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chensowenig kann ich eine Ermiichtigung auf einem Gebiete iiber-
tragen, auf dem ich nicht zur Vornahme der Organisation mich
fiir berechtiet halte.

Freilich: Die Rechtsiiberzeugung von der allumfassenden Zu-
stindigkeit war eine irrtiimliche, was schon allein daraus hervor-
aeht, dass man sie auf den Artikel 4 der Reichsverfassung stiitzen
zu konnen glaubte. Umfassend zustiindig aber fiir die Ordnung
der kolonialen Dinge war vor dem Erlass des Schutzgebietsgesetzes
einzig und allein der Bundesrat, wie wir dies im zweiten Abschnitt
dieser Arbeit des Niiheren dargetan haben.

Dieser selbst nun gab eine gleiche Rechtsiiberzeugung dadurch
kund, dass er sich auf die von den Kommissionsmitgliedern des
Reichstags gemachten Vorschliige: sofort eine umfassende Ordnung
der Rechtsverhiiltnisse der Kolonien vorzunehmen, dabei aber
wegen der noch unentwickelten Kultur derselben der Regierung

ein hohes Mass freier Bewegung zu lassen, indem man die kaiser-
liche Gewalt in den Vordergrund stellen wolle — durch die Ver-
treter der verbiindeten Regierungen, wie folgt, dusserte: ,Sie
alaubten anheimstellen zu kinnen, dass an die Spitze der Grundsatz
oestellt werde: Der Kaiser iibt die Schutzgewalt in den Schutz-
gebieten aus, wenn durch einen Akt der Gesetzgebung ausgesprochen
werde, dass die dem Reiche iiber die Schutzgebiete zustehende
Souverinitit durch den Kaiser als Organ des Reiches auszuiiben
sei.%  Zwar scheine es bedenklich, ,dem Reichstage eine zu aus-
oedehnte Mitwirkung auf dem Gebiet der Gesetzgebung einzu-
viiumen. Auch andere Kolonialmiichte hiitten die (esetzgebung
fiir die Kolonien im wesentlichen in die Hinde der Regierung
gelegt® ).

Daraus geht zwar der Wille des Bundesrats hervor, der Ver-
ordnung bei der kolonialen Rechtsetzung eine dominierende Stel-
lung einzuriiumen, zugleich enthalten diese Worte aber auch einen
klaren Ausdruck der Ueberzeugung, dass neben dem Verordnungs-
recht des Kaisers auch ein Recht der Gesetzgebung im technischen
Sinne des Wortes einhergehen solle, das wie im Reiche durch
iibereinstimmenden Mehrheitsbeschluss von Bundesrat und Reichs-
tag zur Entstehung gelangt. Bundesrat und Reichstag hatten
nach Vorigem die Ueberzeugung, dass ihnen gemeinsam ein (ye-

setzeebungsrecht in kolonialen Dingen zustehe. Das erste Kr-

1) Vel StB. 1885/86 Bd. V. Anl. 5. 987.
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fordernis fiir die Entstehung eines dieser Ueberzeugung entspre-
chenden Satzes des Grewohnheitsrechtes ist demmach erfiillt.

Das zweite Erfordernis: ,Anwendung des als Rechtsnorm
empfundenen Satzes auf die unter ihn fallenden Lebensverhilt-
nisse, und zwar aus Gewohnheit® lkann ebenfalls als vorhanden
gelten. Der als Rechtsnorm l']!l[]|-ll]]I1¢‘11E' Satz lautet, wenn wir
ihn dem analogen Satze der Reichsverfassung in Artikel 5 nach-
bilden: ,Die _l‘;Hliﬂ?i;ll:‘t'H['EIg'L‘]_rllllg' wird :1[1'<I';’1_-i'l]ri durch den Bun-
desrat und den Reichstag. Wenn man bedenkt, dass der Gre-
setzgebungsapparat mach der bisherigen Praxis in kolonialen
Angelegenheiten nur sehr selten in Bewegung gesetat wird, so
wird man die Uebung dieses Satzes, wenn sie bis heute, in einer
Zeit von mehr als 20 Jahren, in mehr als 10 Fillen geschehen
it als hinreichend reselmiissig ansehen konnen.

Ereebnis: Das Kolonialgesetzgebungsrecht von Bundesrat
und  Reichstae beruht auf Gewohnheitsrecht, also auf einem
schwicheren Rechtstitel als das Kolonialverordnungsrecht des
Kaisers, das auf Gesetz beruht. Das Resultat unserer Ansicht
unterscheidet sich wesentlich von dem der gegnerischen, Unsere
Gegner behaupten niimlich umgekehrt, das koloniale Gesetzgebungs-
recht habe. da es auf der Verfassung der Reiches beruhe,
den stiirkeren Titel fiir sich, withrend das kaiserliche Verord-
nunesrecht als nicht verfassungs- sondern gesetzmiissig gewilr-
leistet, hinter ihm zuriickstehen miisse ?).

Die Frase einer deutschen Kolonialverfassung ist damit in
hejahendem Sinne heantwortet. Es existiert eine deutsche Ko-
lonialverfassung, eine Mitwirkung der Volksvertretung am Zu-
standekommen der Kolonialgesetze, und zwar zu Recht. Aber
diese Verfassung ruht auf schwachen Fiissen. Jederzeit kann
dem (ewohnheitsrecht, auf das sie sich stiitzt, von dem stirkeren
Bruder, dem gesetzten Recht, der Boden entzogen werden. Rein
theoretisch betrachtet, lisst sich die Miglichkeit nicht leugnen,
dass durch eine einzige kaiserliche Verordnung das koloniale G e-
setzogebungsrecht im konstitutionellen Sinne beseitigt wer-
den kimnte. Wiire es aber einmal beseitigt, dann wiire damit
fiir die Zukunft auch die Moglichkeit der Entstehung eines for-
mellen (Gesetzes ausgeschlossen. Die einzig noch iibrig bleibende
Form der Rechtssetzung wire dann die Verordnung, durch die

1) Vgl. HEssE in Kol. Zeit. 1905, 8. 521,




dann auch die noch bestehenden Kolonialgesetze, an erster Stelle
das Schutzgebietsgesetz beliebig abgeiindert werden kionnten,

Nun liegzen die Verhiiltnisse ja nicht so, als ob die Regierung
bei der Schaffung des kolonialen Grundgesetzes geradezn die Ab-
sicht gehabt hiitte, der Mitwirkung des Reichstags bei der Ko-
lonialgesetzgebung zwecks leichterer Beseitigungsmdiglichkeit keine
gesetzliche Garantie zu geben. Dann hiitte sie den Weg der
Gesetzgebung iiberhaupt gar nicht zu betreten brauchen. Dies
aber tat sie in der redlichen Absicht, sich mit dem Reichstage
ins Einvernehmen zu setzen und ,weil sie ihrerseits nicht die
Veranlassung bieten wollte, dass die Friichte dieses Einver-
nehmens durch 'I'll_‘.l“n't}l'kt'ikli‘ll!l;:_!' konstitutioneller Fragen geschiidigt
wiirden® 1), Infolgedessen kam sie auch dem Reichstage entgegen,
als dieser den Willen kundgab, die Grundlagen der kolonialen
Rechtsverhiiltnisse durch ein Gesetz festzulegen und einen Teil
derselben auch fiir die Zukunft der Regelung durch Gesetz vor-
zubehalten, In dem Gedanken aber, dass Kolonialgesetzgebung
nichts anderes sei als Reichsgesetzgebung, hielt man es gera-
dezu fiir selbstverstiindlich, dass auch die gesetzgebenden Fak-
toren fiir beide dieselben seien. Und selbst da, wo man vor-
sichticer war und sich nach einem Rechtstitel fiir die koloniale
Gresetzgebung umsah, da ging man, ihn aus der Reichsverfassung
herleitend, einen falschen Weg und hielt seine gesetzliche Fest-
lesung fiir iiberfliissig. T Interesse der Rechtssicherheit aber
ist es dringend erwiinscht, dass das Gesetzgebungsrecht von Bun-
desrat und Reichstag in dem Schutzgebietsgesetz als dem kolo-
nialen Verfassungsgesetz seinen unzweideutigen Ausdruck finde.

§ 6. Der Weg der Kolonialgesetzgebung und ihr Anwendungs-
oebiet.

Das Zustandekommen eines Kolonialgesetzes unterscheidet
sich nach aussen hin in nichts von dem Zustandekommen eines
Reichsgesetzes. IThrer innerstaatsrechtlichen Bedeutung nach sind
die einzelnen Akte der Kolonialgesetzgebung wesentlich von denen
der Reichsgesetzgebung unterschieden 2).

Das Recht der Initiative steht zuniichst ebenso wie

1) Bundesratsbevollmiichtigter v. Schelling im Reichstage (vel. StB. 1835/56

Bd. I, 5. G53).

9) Vel. v. Horrmaxw, KR, 5. 37 ff.
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hei der Reichsgesetzeebung dem Bundesrat und dem Reichstage
su. Als dritter Vorschlagsberechtigter kommt aber bei der Ko-
LlIlIE:l]:.'I"xl'l.’,_',:'i"|:';ill_;," der Kaiser in “L'H';':l'h[; denn es wire etwas
durchaus Widersinniges, wenn der Repriisentant der [Kolonial-
staatseewalt, der Vertreter der verbiindeten Regierungen in den
Kolonien, nicht das Recht haben sollte, koloniale (Gesetzesvor-
schlige zu machen. Auch hat er die freie Wahl, ob er sich mit
seinen Vorschligen an den Bundesrat oder den Reichstag wen-
den will.

Rin koloniales Verfassungsgesetz, welches dem Kolonialge-
setzeebungsrecht den bisher fehlenden zesetzlichen Titel verleihen
wiirde, miisste ausdriicklich auch diesem kaiserlichen Recht zur
[nitiative Anerkennung verschaffen im (Gegensatz zur Reiehs-
verfassung, die dies fiir die Reichseesetzgebung nicht tut.

Weiterhin wird man dem Kaiser bei der Kolonialgesetzgebung
auch das Recht zusprechen miissen, bei der Festsetzung
des Gesetzesinhalts mitzuwirken — und zwar unmittel-
bar. wihrend er ja mittelbar dieses Recht auch bei der Reichs-
gesetzgebung als Kénig von Preussen im Bundesrat ausiibt, Diese
Forderune entspricht ebenso wie die vorige seiner staatsrecht-
lichen Stellung in den Kolonien,

Thren vollkommensten Ausdruck aber findet diese auf dem
Gebiete der formellen Gesetzgebung darin, dass der Kaiser
dem Kolonialgesetze den Gesetzesbefehl, die San ktion erteilt:
in der Eigenschaft des Kaisers als des gigentlichen und einzigen
Gesetzgebers in den Kolonien, wie sie der Bundesrat fiir das
Reich besitzt. Im Reiche wie in den Kolonien gibt es keine
Mehrheit von gesetzgebenden Faktoren: de: einzige gesetzgebende
Faktor im wahrsten Sinne des Wortes ist hier der Kaiser, dort
der Bundesrat: beide aber sind es in ihrer Rigenschaft als Ver-
treter der Gesamtheit der verbiindeten Regierungen, des Inhabers
der Reichs- bezw. Kolonialgewalt.

Demnach steht bei der Kolonialgesetzgebung der Bundesrat
durchaus auf derselben rechtlichen Héhe wie der Reichstag, seine
Rechtsbefugnisse sind genan dieselben wie die des Reichstages,
wohingegen der Kaiser, indem er den (Gesetzeshefehl nach Gut-
diinken erteilen kann oder nicht, die Entscheidung ither das
Qchicksal des Gesetzentwurfes in Hiinden triigt. Neben ihm sinkt
daher der Bundesrat in die Stellung ,einer Art von erster stin-

discher Kammer* herab, zu der als ,zweite Kammer® der Reichs-




tag hinzukommt®).

[st das Kolonialgesetz sanktioniert, so fertigt der Kai-
sep es auns. Damit beurkundet er, genau wie bei der Reichs-
cesetzeebung gemiiss unserer einleitenden Darstellung, ecinmal die
Echtheit des Gesetzestextes, vor allem die Uebereinstimmung der
vom Bundesrat und Reichstag cefassten Beschliisse einerseits,
mit dem von ihm selbst festeesetzten und auch sanktionierten (ze-
setzestexte andererseits; — sodann: die Rechtmiissigkeit des Ge-
setzgebungsverfahrens. In der Form der Austertigung wird mei-
stens zugleich die Zustimmung zum Inhalt sowie die Ertetlung
des Gresetzeshefehls liesen, wie dies auch dann der Fall ist, wenn
der Kaiser als Konig von Preussen preussische Gesetze ausfertigt.

Diese Regeln iiber die Ausfertigung der Kolonialgesetze sind
chenso wie die Mitwirkung von Bundesrat und Reichstag bei der
Kolonialgesetzgebung Recht geworden durch sewohnheitsmissige
Uebung, die auch die iihrigen Vorschriften, welche die Reichs-
verfassune itber den Reichsgesetzgebungsprozess gibt, auf das
Kolonialstaatsrecht analog anwandte. Zu diesen gehiren ausser
der Bestimmung iiber die Ausfertigung noch die Verfassungsge-

Publi-

setze iiber die Gegenzeichnunc des Reichskanzlers und die
kation der Gesetze. Mit der (Gegenzeichnung iibernimmt der
Reichskanzler die Verantwortlichkeit.

Nach Gewohnheitsrecht hat weiter die Verkiindigung
der Kolonialgesetze im Reichsgesetzblatt zu erfolgen. Dies ist
hisher auch stets so gehandhabt worden. Neue Kolonialgesetze
treten nach § 8 des SchGG. vom 25. Juli 1900 in Verbindung
mit § 80 KGG. in Kraft mit dem Ablauf von 4 Monaten nach
dem Tag, an dem das betr. Stiick des Reichsgesetzblattes in Ber-
lin ausgegeben worden ist ®).

Der ehen geschilderte Weg der Kolonialeesetzgebung hat
sich von seinem Anfang bis zu seinem Ende gewohnheitsrechtlich
oebildet. Anlangend die rechtliche Charakterisierung der ein-
zelnen Btappen, auf dem er fortschreitet, so bemerken wir, dass
die drei ersten: Initiative, Feststellung des Inhalts, Erteilung
des Gesetzeshefehls mit den gleichen Stufen der Reichsgesetzgebung
verolichen eine wesentliche Veriinderung aufweisen, eine Folge
1) Vel v. Horraaxy, KR. 5. 37 T
2) Und zwar gilt das fiic alle Kolonialgesetze, nicht nur fir diejenigen
Bestimmungen, die deshalb zur Anwendung kommen, weil den Kolonien
Konsularrecht eingefiithrt ist, wie v. Horraany (KR. 8. 38) meint.
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des umgestaltenden Hinflusses, den das im & 1 des Schutzge-

hietscesetzes niedergelegte Fundamentalprinzip der [Kolonialver-
fassung notwendig auf die aus der Reichsverfassung heriiberge-
nommenen Rechtssiitze ausiiben musste,

Die '[E1-;_:'1-l;.-|_-ill'. welche die Ko lonialverfassung a ls
cinen Teil der Reichsverfassung ansieht, 1st heziiglicl
unseres Breebnisses grundsitzlich entgegengesetzier Meinung'’
Fiir sie ist das gesamte koloniale Gesetzgebungsverfahren ein aus
der Reichsverfassung hergeleitetes und mit dem Verfahren der
Reichsgesetzgebung durchaus identisch. Die Mitwirkung von Bundes-
rat und Reichstag wird hergeleitet aus Art. 4 in Verbindung mit
dem Axrt. 5 der Reichsverfassung, die des Kaisers aus Art. 17,
ehenso die Gegenzeichnung des Reichskanzlers. - Daraus folgt:
Kolonialgesetze in dem von uns gemeinten Sinne, die auf dem
von uns beschriebenen Wege zustandekommen, existieren fiir unsere
Gegner nicht. Kolonialgesetze sind fiir sie Reichsgesetze 1m ge-
wihnlichen Sinne des Wertes, bei deren Entstehung dre Faktoren
mitzuwirken haben: Bundesrat, Reichstag und Kaiser, letztere:

aber nur bei der Ausfertigung und Verkiindigung, nicht bel der
Sanktion, die dem Bundesrat zusteht. ‘

Das auf diese Deduktionen aufgerichtete Rechtsgebiinde steht
and fillt mit dem Satze: die Kolonialverfassung sei ein Teil der
2eichsverfassung, dessen Unhaltharkeit bereits oben dargetan wor-
den ist. — Die Kolonialverfassung ist nirgends

and in keiner Hinsicht etwas durch die R eichs-
verfassung Gegebenes, sondern steht in allen
ihrenTeilen vollkommen ausserhalb derse 1ben.
Dadurch haben sich allerdings Liicken in der Kolonialverfassung
herausgestellt, die wiederum durch das (3ewohnheitsrecht ausgefiillt
worden sind. Das Kolonialvecht hat sich aber bereits so sehr auf

eigene Fiisse gestellt, dass es ebenso, wie es zu seiner selbstiindigen

Entwicklung der konsularrechtlichen Stiitze nicht mehr bedarf, ju
diese nur mehr ein Hemmnis fiir sie bedeuten kann, auch hin-
sichtlich seines staatsrechtlichen Teils der Entleihe aus der Reichs-
verfassung sehr wohl entbehren kann. Die Tendenz der Entwick-
lung des Kolonialrechts aber immer klarer zu erkennen und diese
eigenartige Entwicklung zu fordern, das ist die Aufgabe der ko-
lonialrechtlichen Wissenschaft. Sie wird dieser Aufgabe aber nicht

1) Vol. Hesse in Kol. Zeit. 1905, 5. 520 L, anch BAckEAUS a. a. 0. 8. 15,
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gerecht, wenn sie reaktioniir das Neugewordene mit Grewalt in die
alte, wenn auch bewiihrte Staatsordnung des Mutterlandes ein-
zwiingen will.

Die Ausfithrungen ZoRNs'), ,die zum ersten Male deutlich
anf die Selbstindigkeit der Kolonialverfassung hingewiesen haben
und die heute keineswegs mehr in der Literatur einzig dastehen.
olaubt HEssE?2) mit allem Nachdruck bekiimpfen zu miissen, .da
sie zn ungeheuerlichen Konsequenzen, z B. zu einer absolutistischen
kaiserlichen Gewalt in den Schutzgebieten fithren wiirden®.

Man braucht jedoch nur auf den Ursprung der kaiserlichen
Rechte gzuriickzugehen, um einzusehen, dass jemand, der staats-
rechtlich richtige Konsequenzen aus der hier vorgetragenen
Ansicht zu ziehen versteht, niemals auf den Gedanken kommen
wird, fiir den Kaiser die Stellung eines absoluten Herrschers iiber
die Kolonien in Anspruch zu nehmen. Alle seine Rechte sind
Bestandteile der Staatsgewalt, die er in den Kolonien ausiibt. Das
Recht der Ausiitbung aber ist ihm durch reichsgesetzliche Dele-
oation verlichen. Gerade bei Schaffung des § 1 des Schutzge-
hietsgesetzes haben sich Bundesrat und Reichstag iiber den Kaiser
gestellt; durch die Delegation haben sie auf nichts verzichtet, lein
Titelchen ihrer Befugnisse endgiiltiz aufgegeben. Auf reichsge-
setzlichem Wege kinnen sie dieselben, soweit sie auf den Kaiser
oder auf andere Organe iibertragen sind, jederzeit wieder fiir sich
in Anspruch nehmen?).

Zu einem kaiserlichen Absolutismus kinnte eher die Konse-
quenz fithren, die v. HOFFMANN aus dem Satze zieht, dass be-
ziiglich der Kolonialgesetze dem Kaiser das Sanktionsrecht und
damit auch ein unbedingtes Vetorecht zusteht. Hieraus folgert
er niimlich, dass auch der § 1 des Schutzgebietsgesetzes ohne
Willen des Kaisers nicht abgeiindert werden kinne*).

Wir haben oben gezeigt, wie sich die nach aussen hin voll-
kommen gleichgearteten Vorgiinge der Reichsgesetzgebung aut der
anderen Seite in ihrer inneren, rechtlichen Bedeutung wesentlich
voneinander unterscheiden. Nun sagt v. HoFFMANN selbst, dass
das letzte, innerlich auf die urspriingliche Art geschaffene Kolo-

1) In Kol. Zeit. 1905, 5. 91.

2) In Kol Zeit. 1905, S. 217.

2} Nach alledem kann die Ereiferung Hessgs in seinen gegen ZORN ge-
richteten Ausfithrungen nur komisch wirken.

4) In Z. £. KR. 1905, S. 371,
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nialeesetz das Reichsgesetz vom 16. April 1886, also das sog,

Schutzeebietsgesetz gewesen sei, ,Auf die ':'r.l"i|||'i'll'|_:'.-if.']||' Art ze-
schaffen®, soll soviel heissen wie: zustandegekommen durch die KEr-

teilung des Gesetzeshefehls seitens des Bundesrats: denn auf den

<anktionserteilenden Faktor allein kommt es hier am.

Bei allen nach dem Schutzgebietsgesetz zu schaffenden Ko-
lonialeesetzen hat der Kaiser ein [nitiativrecht, ein Recht der
Mitwirkung bei Ieststellung des Inhalts und vor allem: das
Qanktionsrecht, Das ergibt sich aus dem § 1 des Schutzgebiets-
cesetzes. Hieraus wird nun weiter gefolgert: zu den spiiter zu er-
lassenden Kolonialgesetzen gehiren auch A binderun

.-':'s"]‘.llt']] I":Hlii?1'_ii|.1i:l'“~l'5;".l'.‘~', 1 \'l'f hi'l}-ﬂl \'l']"\i'lli\'il‘.‘nlIi*']h *-L'i 85

sen des grund-

in erdsserem oder kleinerem Umfange erfolgt sind. Auch diesen
Abinderungen kann der Kaiser demnach sein Veto entgegensetzen:
also auch der Abiinderung des § 1 des Schutzeehietscesetzes.

Teh méchte diese Folgerung nicht ziehen, vielmehr das Schutz-
sehietsgesetz seiner Entstehung und Abéinderung nach fiir ein Reichs-
gesetz 1m _L;t'\l.'I':JEJ||]i~'|l|'|| Sinne des Wortes halten, das ebenso wie
es mit Sanktion durch den Bundesrat zustande gekommen ist, auch
mit seiner Sanktion wieder abgeiindert werden kann. Denn wiire
dem wirklich so, dass zu einer Aufhebung des § 1 SehGG. die
kaiserliche Zustimmung erforderlich wiire, dann hiitten auch unsere
(Geener recht; dann hiitten mit Ausnahme der Vorbehalte, die
im Schutzgebietsgesetz selbst enthalten sind, Bundesrat und Reichs-
tag auf ihre Befugnis der Rechtssetzung fiir die Kolonien so gut
wie verzichtet.

Jedenfalls aber wird man sich, will man auch das SchG(r.
als Kolonialgesetz gelten lassen und daraus fiir die Modalitiiten
seiner Abinderung die entsprechenden Konsequenzen ziehen, den-
noch der Erkenntnis nicht verschliessen kénnen, dass die Aufhebung
des § 1 des Schutzgebietsgesetzes fiir das Kolonialrecht viel mehr
bedeuten wiirde, als die Aenderung einer beliebigen anderen kolo-
nialen Gesetzeshestimmung ; sie wiirde eine Umwiilzung des ge-
camten Iolonialstaatsrechts zur Folge haben. An einer solchen
aber ist der Triiger der Kolonialstaatsgewalt, die (Gesamtheit der
verbiindeten Regierungen am meisten interessiert. Er hat die Aus-
iihung der Staatsgewalt tibertragen, er muss sie auch wieder zu-
riicknehmen kinnen.

Es bleibt uns nunmehr noch iibrig, das Anwendungsgebiet der

formellen Kolonialgesetzaebung von der Verordnungssphire abzu-




arenzen, soweit dies nach allgememen (Gesichtspunkten moglich
15t, Zwar ging man seiner Zeit, als man anfing, eine Rechts-
ordnung in den Kolonien aufzurichten, von dem (Gedanken aus,
os sei dabei zuniichst der Regierung mbglichst freie Hand zu lassen,
da doch jedes staatliche Unternehmen daselbst fiir den Anfang
nur mehr oder weniger Experiment sein konnte. Uebertrug man
dalier die Austibune der Kolonialstaatsgewalt dem Kaiser, so er-
moalichte man, da die Befugnis zur Rechtssetzung in der Staats-
oewalt mitenthalten ist, gleichzeitig eine stets leicht und schnell
wieder abzuiindernde Gestaltung der Dinge im Verordnungswege.

Aber von vornherein war doch auch in grossem Umfange eine
Regelung der kolonialen Rechtsverhiltnisse, hesonders fiir die
Weissen, auch im Wege der Gesetzgebung angestrebt.  So
hat, soweit nicht wieder Ausnahmen zugunsten des Verordnungs-
rechts gesetzlich statuiert sind, die Regelung der gesamten Rechts-
pilege der Weissen im Wege der (esetzgebung stattzufinden.
Dieser Satz ist weder im Schutzgebietsgesetz, noch sonst wo ge-
setzlich ausgesprochen. Es ergibt sich vielmehr daraus, dass Bundes-
rat und Reichstag, indem sie im § 2 des Gesetzes vom 17. Apnil
1886 das biirgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche
Verfahren nach Massgabe der Vorschriften des Kolonialgerichts-
harkeitsgesetzes in den Kolonien einfiihrten, damit zu erkennen
aaben, dass sie grandsiitzlich die Rechtssetzung auf diesem Gebiet
fiir sich in Anspruch nehmen. Wo aber einmal auf gesetzlichem
Wege ein gewisses (febiet der Rechtssetzung geregelt ist, wie es
hier geschehen ist, da kinnen auch nur auf demselben Wege Ab-
sinderungen und Neuerungen getroffen werden. Diesen Rechtszu-
stand nun pflegt der Sprachgebrauch gewdhnlich kurz dahin zu
kennzeichnen, dass er sagt: das Gebiet der kolonialen Rechtsptlege
sei der Regelung durch die (Gesetzeebung vorbehalten. HEs konnte
nun scheinen, als habe man auf den iibrigen (Gebieten des Rechts
den Weg
nicht so, wenn auch eine schon im Mittelalter geiibte Rechtsten-

der (Yesetzoebung ausschliessen wollen, Dem ist jedoch

denz existiert, die bestrebt ist, v or allen anderen (ebieten die
Ordnung der Rechtspflege der Mitwirkung des Volkes zu sichern?).
Darauf zielte ja auch zuniichst der § 2 der SchGG.  fiir den
Bereich der Kolonien ab. Es ist aber auch sehr wohl moglich,
dass ein Reichsgesetz bezw. ein Kolonialgesetz em Einzelgebhiet des

1) Vegl. dazu BoryBAK im Archiv fir Gitentl. Recht 1887, 8. 15.

e e e T —srrheCcE




= - — AL RN T T 4" e pompe—
s < i e TR s o
7 7, [N

Kolonialrechts, das ausserhalb der Rechtspflege liegt, selbstiindig
vewelt und eleichzeitie etwa schon vorhandene kaiserliche Verord-
nungen iiher die betreffende Materie, die auf Grund des § 1 des
Schutzeehietsgesetzes erlassen sind, abiindert oder aufhebt. Dies
ist 7. B. coschehen durch das Gesetz iiber die Einnahmen und Aus-
oaben der Schutzgebiete vom 30. Miirz 1892 welches durch die
in seinem ersten Paragraphen getroffene Bestimmung, dass der Ko-
lonialetat alljiihrlich durch Gesectz festzustellen sei, tief 1n die
I*'ill:lll.f.]m'i]e‘il des Kaisers l'.l”"_’;]"'.'”.l. Es lieet m. H. darin durch-
aus kein logischer Widerspruch mit der Tatsache, dass der Kaisel
allein zur Finanzegesetzgebung und Finanzverwaltung berechtigt
seil). Die Finanzhoheit in den Kolonien ist dem Kaiser mit der
cesamten Staatsgewalt gesetzlich iibertragen, gesetzlich kann si
ihm auch jederzeit wieder genommen oder doch eingeschriinkt wer-
den. In diesem Sinne kann man sagen, dass das kaiserliche Ver-
ordnungsrecht in den Kolonien der Gesetzgebung unterworfen sei,
denn es beruht auf einem Reichsgesetze.

Entschliesst sich nun aber andererseits der Kaiser selbst, fii
seine Anordnungen auf einem gewissen Gebiet den Weg der (Gesetz-
gehbung zu beschreiten, so gibt er damit etwas von s¢ inen Holeits-
rechten endeiiltic aus der Hand. Es geht fiir ihn ein Stiick Rechits-
setzungsgewalt verloren.

[n diesem Punkt ist der Ansicht LABANDS und G. MEYERs
collkommen zuzustimmen. Mit aller Bestimmtheit muss fiir die
Kolonialgesetzgebung der Satz festgehalten werden: Das Verord-
nungsrecht, das dem Kaiser kraft seiner Stellung, dieer den Ko-
lonien gegeniiber einmimmt, zusteht, ist, wenn es auch primér ist,
dennoch keineswegs imstande, auf irgend einem Gebiete des kolo-
nialen Lebens die Gesetzgebungsbefugnis des Reiches vollstiindig
zu verdriingen. Das Reich hat auf nichts verzichtet,
und die Rechte des Kaisers haben ihren Grund nicht aus sich
selbst, sondern sind Hoheitsrechte, die auf emem Reichsgesetze
beruhen. Daher kann die Gesetzgebung stets und auf allen
Rechtseebieten selbst bestimmend eingreifen, sei es, dass sie ganze
Materien ordnen oder einzelne Bestimmungen treffen will. Sie
kann das in verschiedener Weise tun, indem sie entweder alle
Reichsgesetze in ihrer Geltung auf die Kolonien ausdehnt, oder
— neue Reichsgesetze zugleich mit fiir die Kolonien erliisst oder

1) \-:_\-_T_l.-iill-li:]{l-; a. 4., 0. 50422,

9) a. LaBawp 07; 8. 194, b. Sch. 8. 190 f.
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| endlich besondere Gesetze — Kolonialgesetze im engeren Sinne
| eigens fiir die Kolonien schattt,

Sosehenwir denn auch tatsiichlich das weit-
csehende Verordnungsrecht desKaisers ii herall
von gesetzlichen Bestimmungen durchbrochen.

Zusammenfassend lisst sich nun das Ergebnis dahin formu-
lieren: das Problem der Kompetenzverteilung zwischen (esetz-
L sebungs- und Verordnungsrecht findet in den Kolonien im Prinzip
eine genau umgekehrte Lisung, als sie oben (§ 2) fiir das Reich
gefunden wurde. Wiihrend dort in erster Linie die konst., (ze-
setzoebung berufen ist, R e ¢ htssiitze ins Leben zu rufen, so fillt
diese Aufgabe hier vorziiglich der Verordnung zu. Die Rechts-
verordnung ist die erste Rechtsquelle fiir die Kolonien.

(Gegen die hier vertretene Auffassung des Verhiiltnisses des
Kolonialgesetzgebungsrechts hat sich O. H. (FJIERKE) gewandt.
Er behauptet, dem Reiche sei nur die Kompetenzbestimmung ge-
blieben, zu deren Verschiebung es berechtigt sei. So konne das
Reich die Festsetzung der Zille einer ordentlichen Gesetzgebung
vorbehalten und dadurch die Schutzgewalt des Kaisers schmiilern,
es linne aber nicht Aenderungen in Einzelheiten der Zollordnung
vornehmen mit der Wirkung, dass der Kaiser ,nur wegen der for-
| mellen Gesetzeskraft® sie mnicht wieder aufheben kinne; es sel
denn, dass man in jedem einzelnen Eingriff der Gesetzgebung in
die kaiserliche Verordnungssphiire eine solche Kompetenzverschie-
bung erblicken wolle. Dann verlire der Iaiser aber nicht nur
hinsichtlich der Bestimmungen des Reichsgesetzes, sondern auf
dem eanzen betr. Gebiet sein Verordnungsrecht.

Was hier iiber das Kompetenzverschiebungsrecht des Reiches
sesagh wird, damit kann man einverstanden sein, denn es kommt
auf dasselbe heraus, ob ich mit GIERKE sage: das Reich hat das
Recht, die Kompetenzsphiire der Kolonialgesetzgebung einerseits,

des kaiserlichen Verordnungsrechts andererseits zu bestimmen und
zu verschieben, oder ob ich mich so ausdriicke: dem Reich stehe
ein orundsitzlich unbeschriinktes Kolonialgesetzgebungsrecht zu.
| Dass jedoch Einzelheiten auf (Gebieten, die an sich den kai-
‘ serlichen Hoheitsrechten unterliegen, durch Gesetz nicht geregelt
werden kénnen, bezw. wenn dies dennoch geschieht, dann der
Kaiser ausserstande sei, weiter in der betr. Materie Verordnungen

1) A:oa OB, 420 L
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su erlassen, also von der Rechtssetzung fernerhin ausgesch
.*Cl'i: dem \\'i.llll'l'ﬁ|1|'il'||i die {lll'“l'il-"..'_'\'.'lli}l‘._'_i:‘-]i]';l,\i*.
7u den Hoheitsrechten des Kaisers in den Kolonien gehirt

Caiser das Recht

B. auch die Amtshoheit, vermdge deren der
hat. die Beamtenverhiiltnisse in den Kolonien zu ordnen. Die
Kolonialbeamten sind nun vom Kaiser selbst oder in seinem

Namen ernannt worden: !=]I|' Waren lll]tll ﬁilll] also ;-L.'l-lh-"l'ixil']n' Be-

amte. und deshalb wurde auch von Anfang an das sog. Reiclis-
heamtengesetz vom 31, Mirz 1873 auf sie fur anwendbar erachtet
und auch tatsichlich angewandt. Es ist jedoch nie auf dem Wegg
der formellen Gesetzgebung in den Kolonien eingefithrt worden.
Nun erging zwar am 31. Mai 1887 ein (GGesetz unter dem vielver-
sprechenden Titel: ,Gesetz betreffend die Rechtsverhilinisse der
kaiserlichen Beamten in den Schutzgebieten® '), Es enthiilt jedoch
nur zwei Binzelbestimmungen, von denen die eine iiber doppelte
Anrechnung der Dienstzeit, die andere iiber die Versetzung in

den Ruhestand handelt. Aus diesem Gesetz geht nun zsundclist

einmal hervor: dass gesetzliche Einzelbestimmungen, die in talser-
liche Rechte eingreifen, wohl :‘I.:I"I.:-IE-'|! sind.

Nach der von (IERKE beliebten Auslegung wiire nun aber
weiter durch diesen Eingriff der Gesetzgebung in die Amtshoheit
des Kaisers dieser kiinftiz nicht mehr in der Liage gewesen, Ver-
ordnungen iiber die Rechtsverhiiltnisse der Kolonialbeamten zu
erlassen, da eine Kompetenzverschiebung des (Gesetzgebungsrechts
stattgefunden hat. Matsiichlich aber hat der Kaiser auch nach
dem Jahre 1887 noch zahlreiche Verordnungen erlassen, die die
Ordnung der Rechtsverhiiltnisse der Kolonialbeamten zum Gegen-
stand haben. Vor allem sei hier der bedeutsamen Verordnung
bhetr. die !;'.'L_'iIlri\.'L"]']]Eli:sl.ll'iﬂh‘.' der Landesbeamten in den ?‘*'v:'lllllk’.l'_{'.--
bieten vom 9. August 1896 gedacht ®). Wenn in dem § 1 dieser
Verordnung nunmehr ausdriicklich bestimmt wird, dass das vorhin
erwihnte i\’:_‘it_'h:«].ﬁl-;llu‘;r]mc_"--_‘h‘_ nebst I'il':jf_{l']] r/i‘.'.*.:'l.i?,:u;l‘i-:{‘i'f.i'11 fiir die

Kolonialbeamten zur {-1|1~n';|l'|_'t']|t-'-ltt].l']| ;\11\\'?“!1![]];{ ;‘t-i:ttl;_‘-‘t.‘n soll, so

sind damit allerdings reichsgesetzliche Vorschriften des Beamten-
rechts in den Kolonien eingefiihrt, aber nicht in dem ?ﬁi]]l]['_. wie
die die Rechtspflege betreffenden Gesetze durch das Schutzgebiets-
cesetz als GGesetze im formellen Sinne des Wortes, zu deren Ab-
inderung es einer Mitwirkung von Bundesrat und Reichstag be-
1) Zomy, KG. S, 188,

2) Zory, KG. 8. 13941,
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diivfte. sondern als kaiserliches Verordnungsrecht. Sollte die
segenteilice Wirkung bezweckt werden, so hiitte es einer Einfiih-
rung der betreffenden Reichsheamtengesetze im Wege der Kolo-
nialeesetzeebung bedurft. Solange sich aber die gesetzgebenden
Faktoren der Kolonialgesetzgebung Kaiser, Bundesrat und Reichs-
tag nicht zur Schaffung eines Kolonialbeamtengesetzes zusammen-
finden und damit die Forthildung der gesamten Rechtsverhiiltnisse
der Kolonialbeamten in - die Sphire der Kolonialgesetzgebung
hineinziehen, so lange gehirt die Ovdnung dieser Materie noch
dem kaiserlichen Verordnungsrechte an.

Die A usfiihrung der Kolonialgesetze gebiihrt, soweit nicht
in diesen selbst ein anderes bestimmt ist, dem Kaiser und nicht
dem Bundesrat. Das gilt fiir die Kolonialgesetze im engeren
Sinne. — Wenn hingegen Reichsgesetze in ihrer Geltung auf die
Kolonien ausgedehnt werden, die ihrerseits wiederum auf Beschliisse
des Bundesrats, Verordnungen oder Verfiigungen des Kaisers und
des Reichskanzlers verweisen, so gelten die angezogenen Bestim-
mungen auch fiir die Kolonien.

Der Kaiser pflegt gewdhnlich das Recht zum Erlass von Aus-
filhrungshestimmungen in dem ganzen Umfang der einzelnen Ko-
lonialgesetze dem Reichskanzler zu iibertragen.

II. Das koloniale Verordnungsrecht.

8 7. Das Verordnungsrecht des Kaisers.

In der Staatscewalt des Reiches iiber die Kolonien 1st ent-
halten die Gewalt der Rechtssetzung. Da die Kolonialstaats-
gewalt quoad usum, d.h. der Ausiibung nach, dem Kaiser tiber-
tragen ist, so gebiithrt ihm auch das (esetzgebungsrecht. Alle
Hoheitsrechte, soweit sie nicht durch das Schutzgebietsgesetz oder
durch andere Gesetze, auf welche dieses verweist, geregelt wurden,
sind demnach vom Kaiser im Wege der Verordnung zu regeln.
Mithin bhesteht fiir das kaiserliche Verordnungsrecht auf allen Ge-
bieten der Lkolonialen Rechtsordnung eine allgemeine, grundsiitz-
liche Vermutung.

Dass die in § 1 SchGG. dem Kaiser erteilte Delegation durch
ein Gesetz jederzeit zuriickgenommen bezw. in bestimmten Be-
ziehungen beschriinkt werden kann, wurde bereits dargetan. Ferner
wurde auch hervorgehoben, dass fast die gesamte Weissenrechts-
pflege der kaiserlichen Einflussnahme entriickt ist. Hier griff die
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(+esetzeebung Platz; zwar nicht aut Grund einer direkten Bestim-
mune des kolonialen Grundoesetzes, kraft deven etwa der Kaiser
sur Rechtssetzune auf dem Gebiete der betreffenden Materien der
parlamentarischen Mitwirkung bediirfte, sondern indem nach dem
Beispiel des Konsulargerichtsbarkeitsgesetzes und unter Anleh-
nune an dieses die entsprechenden, im Mutterlande geltenden Be-
stimmungen der Reichsgesetze in den [Kolonien eingefiithrt wurden.
Den so gewonnenen Platz behauptet die Gesetzgebung aber gegen-
ither dem Verordnungsrecht kraft des allgemein anerkannten staats-
rechtlichen Grundsatzes, dass Gesetzesrecht vor Verordnungsrecht
oeht.

Abgesehen davon, dass durch diese Methode der Regelung
der kolonialen Rechtsverhiiltnisse die Mitwirkung der Volksver-
tretung bei der Schaffung von Kolonialgesetzen des sesetzlichen
Titels entbehrt, die Position des kolonialen Gesetzgebungsrechts
demnach eine schwichere ist als die des Verordnungsrechts, ist
durch sie naturcemiiss eine grosse Uniibersichtlichkeit
des celtenden Kolonialrechts herbeigefithrt worden.

Denn die Verschiedenartickeit der kolonialen Verhiiltnisse im
(Gegensatze zu den mutterliindischen dringte wiederum dahin, die
fiir das Reich geltenden (esetzesvorschriften nicht unverindert in
den Kolonien zur Anwendung zu bringen. Manches, was ab-
schliessend durch Gesetz geregelt schien, fiel auf diese Weise wie-
der dem Verordnungsrecht zu. Das dem Gesetzgebungsrecht Ent-
rissene kam dem Verordnungsrechte zugute.

Daher herrscht das (Gesetzgebungsrecht, wie es auf den ersten
Blick vielleicht den Anschein haben mag, vollkommen unbeschrinkt
eicentlich auf keinem Rechtsgebiete, sondern wird iiberall von dem
Verordnungsrechte durchschnitten. Wir werden noch sehen, wie
es seine Peripherie immer mehr und mehr erweiterte, in den Be-
reich des rezipierten Gesetzesrechts eingriff und sich diesem iiber-
ordnete, indem es einerseits sowohl auf dem (Gebiete des Konsu-
larrechts an Boden gewann, wodurch sich natiirlich indirekt auch
die Sphiire des Verordnungsrechts im Kolonialrecht erweiterte,
andererseits aber auch direkt auf dem Gebiete des kolonialen
Rechts selbst das (Gesetzgebungsrecht zu Konzessionen zwang, die
sur gedeihlichen Weiterentwicklung des Rechts notwendig waren.

Der viel ausgesprochene Satz: Das Gebiet der kolonialen
Weissenrechtspflege sei der Gesetzgebung vorbehalten, withrend
auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts, des Staatsrechts und der




= e ek iy pis Gy g
S gy
Farbigenrechtspflege das Verordnungsrecht gelte — gibt demmach

nur in eribsten Umrissen ein Bild von der Kompetenzverteilung
der heiden Arten der Rechtsbildung geschriebenen Rechts.

(zesetzgebungs- und Verordnungsrecht verhalten sich zueinan-
der wie zwei sich schneidende Kreise. Manche Gebiete sind ihnen
gemeinsam, andere wieder stehen jedem von ihnen allein und aus-
schliesslich zu. Auf beiden Seiten finden sich Durchbrechungen
von der anderen Seite. Eine allgemeine Regel aber, wie diese
Durchbrechungen stattfinden, lisst sich in einem kurzen Grund-
satze nicht geben. Auf den verschiedenen (Giebieten des Kolonial-
rechts ist auch das Verhiiltnis von Gesetzgebungs- und Verord-
nungsrecht ein verschiedenes. — Diese Verworrenheit lisst es
zweckmiissig erscheinen, die Betrachtung der einzelnen Rechts-
materien auf die Kompetenzverteilung der beiden Rechtssetzungs-
formen hin einem besonderen Abschnitt vorzubehalten.

Hs kann sich daher in diesem und in den folgenden Para-
eraphen nur darum handeln, eine Gruppierung der Quellen des
Verordnungsrechts vorzunehmen und die allgemeinen Grundsiitze
fiir dasselbe darzustellen.

Was zuniichst das kaiserliche Verordnungsrecht
anbelangt, so entspringt dasselbe zwei grundsiitzlich verschiedenen
Quellen. Auf der einen Seite steht die gewaltige Sphéire des kaiser-
lichen Verordnungsrechts, die ihren Ursprung aus der Ausiibung der
Kolonialstaatsgewalt durch den Kaiser herleitet. Dieses generelle Ver-
ordnungsrecht des Kaisers nimmt auf dem Gebiete des kolonialen
Staats- und Verwaltungsrechts sowie der Eingeborenen-Rechts-
ptlege eine herrschende Stellung ein, indem es hier durch gesetz-
liche Bestimmungen nur wenig Behinderung erfihrt. Das Ver-
ordnungsrecht ,in Ausiibung der Schutzgewalt* triigt den Cha-
rakter einer Rechtssetzung, die planmiissig und grundsiitzlich ganze
Rechtsmaterien in ihrem vollen Umfange ordnet. Man hat daher
auch von einem kaiserlichen ,Gesetzgebungsrecht®?’) gesprochen,
auch hat man die Verordnungen, die einen Austluss der kaiser-
lichen Schutzgewalt darstellen, als ,gesetzvertretende® ?) Verord-
nungen charakterisiert. Man kann diese Bezeichnungen, soweit
sie eine blosse Charakterisierung der Herkunft dieser Gruppe von
kolonialrechtlichen Quellen abgeben wollen, hinnehmen, wenn es
uns auch, da wir gewohnt sind, die Begriffe ., Gesetz® und ,, Ver-

1) MEYER, Sch, S, 125,

2) Vegl. STENGEL in Annalen 1834, 5. 661.
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ordnung® im Sinne des konstitutionellen Staatsrechts aufzufassen '),
eigentlich widerstrebt, Verordnungen als , Gesetze* zu bezeichnen.

Dem generellen Verordnungsrecht des Kaisers steht das be-
sondere gegeniiber, das auf ausdriicklicher cesetzlicher Einzel-
bestimmung beruht. Es unterscheidet sich von der ersten Gruppe
wesentlich durch seinen Zweck. Dieser besteht nicht in erster
und grundsitzlicher Regelung komplexer Rechtsverhiiltnisse, Ab-
schliessung und Abrundung anstrebender Ordnung von Rechten,
sondern in Erginzung und Anpassung einer bereits auf anderem
Wege erfolgten Rechtsordnung. Diese einzelnen Verordnungsbe-
fugnisse sind dazu da, das in den Kolonien rezipierte mutterlin-
dische Recht da zu ergiinzen, wo es hinsichtlich einer bhestimmten
Einzelmaterie nicht liickenlos in seinem ganzen Umfange rezipiert
werden konnte — oder es an anderer Stelle wiederum, wo es in
unveriinderter Gestalt rezipiert wurde, der Eigenart der lcolonialen
Verhiiltnisse anzupassen und es so fiir die Kolonien erst recht
eigentlich brauchbar und nutzbringend zu gestalten.

Aus dem Begrift der staatsrechtlichen Delegation ereibt sich,
dass der Kaiser sein Verordnungsrecht in Ausiibung der Schutz-
gewalt an untere Stellen delegieren kann. Denn wenn der Kaiser
kraft der ihm zustehenden Organisationsgewalt Kolonialbehdrden
schaffen kann, so muss er ihnen auch aus der Fiille seiner Macht
Funktionen iibertragen kinnen, deren grundsitzlicher Inhaber er
selbst ist 2). Er kann dies ohne ausdriickliche gesetzliche Bestin-
mung und hat es auch in zahlreichen Fillen getan, indem er
namentlich den Reichskanzler zur Regelung ganzer Gebiete er-
miichtigte. Bine Schranke der Delegationsbefugnisse existiert fiir
diese Sphiire der kaiserlichen Verordnung nicht. Andererseits
kann der Kaiser aber auch geschehene Anordnungen der ihm
untergeordneten Stellen immer noch aufheben oder abéindern und
durch eigene Verordnungen ersetzen.

Das spezielle Verordnungsrecht des Kaisers jedoch leidet
eine beliebige Delegation nicht. Dieselbe ist nur soweit zulissig,
als dies eine gesetzliche Norm gestattet. Als Beispiel sei das
Strafverordnungsrecht genannt, das dem Kaiser in § 6 Nr. 1
SchG@. verliehen ist. Es zeigt sich hier der Wille des Gesetz-
gebers, das kaiserliche Strafverordnungsrecht genau von dem rezi-
pierten Gesetzesstrafrecht einerseits und dem Strafverordnungs-

1) Zorx I, 8. 574, Note 19.

2) So richtie BAcKkHAUS a. a. (. 5. a8,




recht des Reichskanzlers andererseits abzugrenzen, Kompetenz-
linien zu ziehen, die durch die Mdiglichkeit freier Delegation
wieder Gefahr laufen wiirden, verwischt zu werden !). Als eine
Einschriinkung des kaiserlichen Verordnungsrechts kann man das
Erfordernis der Gegenzeichnung des Reichs-
kanzlers bezeichnen. Das Vorhandensein dieses Erfordernisses
lisst sich allerdings weder gesetzes- noch gar verfassungsmiissig
beweisen. Man hat dies versucht, indem man sich vornehmlich
auf den Art. 17 der Reichsverfassung berief.

Da wir aber die Kolonialverfassung vollkommen unabhiingig
von der Reichsverfassung stellen, so konnen wir auch diesen Satz
der Reichsverfassung fiir die Kolonien nicht als massgebend er-
achten.

Eine Bezugnahme auf die Verfassung lisst sich allerdings in
dem vorliegenden Falle hesonders leicht erkliren. Denn auch die
kolonialen Anordnungen und Verfiigungen des Kaisers ergehen
ebenso wie diejenigen, von denen der Art. 17 RV. handelt, ,im
Namen des Reichs“. Wenn daher auch fiir sie die egenzeich-
nung des Reichskanzlers verlangt wurde, so geschah damit nichts
Aussergewohnliches, es wurde kein besonderes Mehr verlangt.
Meinungsverschiedenheiten sind bisher an massgebender Stelle
ither die Frage noch nicht hervorgetreten, und der Kaiser hat
der Gtegenzeichnung noch nie widersprochen. Da dieselbe viel-
mehr in praxi stets vorgenommen worden ist, so hat sie sich zu
einem (Gewohnheitsrechte herausgebildet. Soll dieses Gewohnheits-
recht zum Gesetzesrecht werden, so bedarf es der Aufnahme eines
entsprechenden Satzes in das Schutzgebietsgesetz, Welche Erwii-
gungen daher auch fiir sie massgebend gewesen sein sollten, so
muss doch denjenigen Mitgliedern der Reichstagskommission, die
im Jahre 1886 iiber den Schutzgebietsgesetzentwurf beriet, im
Ergebnis Recht gegeben werden, welche eine solche Aufnahme
des Grundsatzes der Gegenzeichnung in das Schutzgebietsgesetz
forderten. Treffend wurde von ihnen u. a. darauf hingewiesen, dass
die Bestimmung auch ausdriicklich fiir die kaiserlichen Anord-
nungen und Verfiigungen, die fiir Elsass-Lothringen ergehen, ge-
troffen worden seien. Nach TLage dieser Kommissionsyerhand-
lungen sowie auch der spiiteren Verhandlungen im Plenum darf
man mit Meyer 2) behaupten, dass die Notwendigkeit der Kontra-

1) S. a. MEYER, Sch. 5. 192, A, A.: BackHAUS a. a. 0. 5. 39 Anm. 3.

N MEYER, Sch. 8. 127, 128,
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sienatur fiir die Kolonialverordnungen im Reichstage als selbstver-

stindlich angesehen wurde. Wie man aber zu der Ueberzeugung
:on der Selbstverstiindlichkeit dieses Satzes ge

angte, dafiir bieten
die Ausfithrungen des Abgeordneten Meyer selbst e interessantes
Beispiel. Dieselben drehen sich in foloendem ecireulus vitiosus:
Der Umstand, dass die Reichsverfassung in den Kolonien keine
(+eltung besitze, komme hier nicht in Betracht; Beweis: denn die
kolonialen Anordnunegen und Verfiigungen des Kaisers wiirden
snnerhalb des Reiches erlassen und es finde demnach der Art. 17
RV. selbstverstindlich Anwendung ). Hiervon ist richtig, dass
die Kolonialverordnungen innerhalb des Reiches erlassen werden,
sie werden aber fiir ein Gebiet erlassen, das ausserhalb des Rei-
ches liegt beides Folgen von der Identitiit mutterléindischer
Staatsorgane mit den obersten Staatsleitern in den Kolonien.

Gelegentlich der Beratung der zweiten Novelle zum Schutz-
gebietsgesetz im Jahre 1888 ward in der Reichstagskommission
ein Gegenantrag zu der Regierungsvorlage eingebracht, dessen
§ 2 inhaltlich den Art. 17 RV. wiedergah, und zwar mit der
richticen Begriindung: die Bestimmung erscheine notwendig, weil
die Reichsverfassung in den Kolonien nicht eingefiihrt sei?). Aber
auch jetzt opponierte die Mehrheit wiederum gegen ihre Aufnahme
in das Schutzeebietsgesetz. Dabei hob man inshesondere hervor,
der Art. 17 RV. habe keine bloss territoriale Geltung. Dieselbe
beziehe sich auf die Person des Kaisers und den ganzen Umfang
der kaiserlichen Befugnisse. Es bediirfe daher jeder Regierungs-
akt des Kaisers, mige der Gegenstand desselben sein, welcher er
wolle, und moge er im Inland oder Ausland vorgenommen wer-
den, zweifellos der (Gegenzeichnung des Reichskanzlers. — Der
letzte Satz trifft nur soweit zu, als es sich um Regierungsakte
handelt, die der Kaiser verfassungsgemiiss vornimmt, d. h. in Aus-
iibung derjenigen Machtbefugnisse, die ihm in der Verfassung als
Organ des Reiches zugewiesen sind. — Die Stellung des Kaisers
in den Kolonien ist nun zwar auch Organstellung im Reiche, aber
nicht im Gebiet des verfassungsmiissig begrenzten Mutterlandes,
sondern in dessen Nebenlindern.

Das Recht ist eine Kulturerscheinung. Die kolonialen Tochter-
sehiete haben zugleich mit der ersten Kultur auch die Rechts-
ordnung vom Mutterlande empfangen. Dass der Sitz der hichsten

1) StB. 1885/86 Bd. III, S. 1619,

2) StB. 1887[88 Bd: IV Anl. 8. 648.
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Leiter der Kolonien sich im Mutterlande befindet, ist daher nur
eine natiirliche Folge der Priiexistenz des letzteren als etwas recht-
lich Geordnetes, als Staatspersonlichkeit.

Der Kaiser ist als Repriisentant der verbiindeten Regie-
rungen erstes Organ in den Kolonien und seine Hoheitsrechte,
von denen sich auch nicht ein einziges aus der Reichsverfassung
herleiten lisst, sind virtuell allumfassend, jedenfalls aber bedentend
umfassender als diejenigen Rechte, die ihm als Reichsorgan im
Sinne der Reichsverfassung in deren viertem Abschnitt ver-
liehen sind,

Was Zory iiber die (Gegenzeichnung des Reichskanzlers sagt,
ist soweit richtig: ,sie bildet einen integrierenden Bestandteil des
verfassungsmiissigen Kaisertums®!); wir fiigen hinzu: aber auch
nur des verfassungsmiissigen Kaisertums, d. h. nur soweit diese
ihm Rechte verleiht. HEs kann demnach nicht zugegeben werden,
dass, wie ZorN fortfihrt, ,die Gegenzeichnung als in der Vor-
schrift, die dem Kaiser die Schutzgewalt iibertriigt, enthalten zu
betrachten“ sei. Die Schutzgewalt ist gesetzlich delegiert und hat
mit der Reichsverfassung nichts gemein. Nur aus dem Grunde,
weil sie auch bei Kolonialverordnungen und -Verfiigungen des
Kaisers fortdauernd geiibt wurde und bei den massgebenden
Kreisen die Rechtsiiberzeugung von ihrer Notwendigkeit besteht,
darf der Grundsatz der Gegenzeichnung seitens des Reichskanzlers
fir das Kolonialstaatsrecht als auf gewohnheitsrechtlichem Wege
rezipiert gelten. Seit der Errichtung des Reichskolonialamtes ist
als Stellvertreter des Reichskanzlers im Sinne des Gesetzes vom
17. Mirz 1878 auch der Staatssekretiir des Reichskolonialamts
zur (Gegenzeichnung berechtigt.

Fiir die Gegenzeichnung der fiir Kiautschou ergehenden
kaiserlichen Verordnungen tritt an seine Stelle der Staatssekretir
des Reichsmarineamts ?).

1) Zomrw 1, S. H74.

2) Anders wieder sucht Backgaus (a. a. 0. 8. 34 £.j die Notwendigkeit
der Gegenzeichnung zu begriinden: Wenn das SchGG. dem Kaiser die Aus-
iibung der Schutzgewalt iibertrage, so bedeute das lediglich eine Vermeh-
rung der Funktionen eines Reichsorgans; dieses iibernehme die Funktion,
ohne sich im mindesten in seiner verfassungsmiissigen Stellung dem Reiche
segeniiber zu veriindern. Spricht das SchGG. vom ,Kaiser®, so iibernehme
es damit einen durch die RV. geprigten Beégriff, Da nun die RV. in Avt. 17
fiir alle kaiserlichen Anordnungen die Gegenzeichnung des Reichskanzlers
verlange, so bediirften anch solche Verordnungen derselben, die der Kaise




Es bleibt noch die Frage zu erdrtern: Miissen die Kolonial-
verordnuneen des Kaisers im Reichsgesetzblatt publiziert werden ?

Auch hieriiber ist eine gesetzliche Vorschrift nicht vorhanden.
Da die Reichsverfassung und auch, soweit sie nicht besonders ein-
wsefiihrt werden, die fiir das Reich erlassenen kaiserlichen Verord-
nungen in den Kolonien nicht gelten, so kinnen die Bestimmungen
der Reichsverfassung und die der Verordnung betr, die Emnfiithrung
des Bundesgesetzblattes fiir den Norddeutschen Bund vom 26. Juli
1867. nach der siimtliche Anordnungen und Vertiigungen des
|‘1L1111if'§<]|l'.:'lﬁil“llilh 1 I;11114E:_-s.u_t'-'e-f"/."!||:|11 (seit 1871 : I':{"llt‘!]H_'_,"Liril'Tf.-
blatt) verkiindet werden miissen, nicht herangezogen werden.

Die Vorschrift des Art. 2 der RV. bezieht sich [i]rt'ij_"i_']l.-% nach
der herrschenden Ansicht nur auf (Gesetze im konstit. Sinne’),
nicht dagegen auch auf Verordnungen. Die Verordnung vom
of. Juli 1867 aber miisste, sollte sie auch aunf kaiserliche Kolo-
nialverordnungen Anwendung finden, in ihrer Geltung auf die
Kolonien ausgedehnt werden. So aber gilt sie nur fiir das Reich
und bezieht sich nur auf Priisidial- bezw. kaiserliche Verordnungen,
die der Verfassung gemiiss vom Kaiser erlassen werden. Uebrigens
wiirde die Ausdehnung der Verordnung auf die Kolonien wenige
Zweck haben. da sie hier ebenso wie im Reiche wenig (Garantien
bieten wiirde, weil sie ja jederzeit vom Kaiser selbst abgeiindert
oder aufgehoben werden kinnte. Nur eine gesetzliche Bestimmung
kann hier eine feste Grundlage schafien.

Das Ereebnis ist nun folgendes: Die kaiserliche Regierung
ist nach der heutigen Rechtslage in der Wahl, wie sie ihre Ver-
ordnungen verkiindigen will, durchaus frei: ein Zustand, der fiir
die Rechtssicherheit iiusserst gefiihrlich ist. Denn es ist dem all-
gemeinen Rechtsprinzip, ,dass die Publikation in einer Weise er-
foloen miisse, die dem zum Gehorsam Verpflichteten die Moglich-
keit gibt, die Vorschrift rasch und sicher kennen zu lernen* ?),

als Reichsfunktiondr fiir die Schutzgebiete erlasse. Die Gegenzeichnung sei
also etwas mit dem deutschen Kaiserbegrift unaufléslich Verkniipftes und
habe mit dem Geltungsbereich der RV, nichts zu tun.... Somit liege die
Notwendigkeit der Kontrasignatur fiir die Kolomen schon in der Uebertra-
eung der Schutzgewalt an den Kaiser, sei also letzten Endes doch i SehGi.
enthalten, wenn auch nirgends ausdriicklich hervorgehoben.

1) A. A. LaBaxp im Archiv f. 6ffentl. Recht Bd. 18, ». 305 ff,, nach dem
anch die Rechtsverordnungen des Bundesrats im RGBL verkiindet werden
miissen.

9) Zowrn I, S, 494,
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nicht damit Geniige geschehen, dass die Verordnungen, wie die
Praxis tatsiichlich verfihrt, in durchaus ungeordneter Weise In
Bliittern veroffentlicht werden, die jeder gesetzlichen Grundlage
entbehren.

Dass einer Verkiindigung kolonialer Verordnungen im Reichs-
aesetzblatt nichts im Wege steht, ist nach dem Vorigen natiirlich;
andererseits geniigt aber aunch zur Rechtsgiiltigkeit die Publikation
im Kolonialblatt, da die Art der Publikation dann als hinreichend
angeschen werden muss, wenn sie in einem Blatte erfolgt, das
anter der amtlichen Verantwortlichkeit einer zur Verkiindigung
ermiichticten Behorde herausgegeben wird. Das ist aber fiir das
von dem Kolonialamt herausgegebene ,Deutsche Kolonialblatt®?)
ehenso gut der Fall wie fiir das Reichsgesetzblatt, das Zentral-
blatt fiir das Deutsche Reich und den Reichsanzeiger, — Die
Zerrissenheit, welche die Verteilung der Kolonialyerordnungen auf
die verschiedenen Publikationsorgane mit sich bringt, wiire noch
eher zu ertragen, wenn sie nicht so willkiirlich wiire, und sich
bestimmte massgebende Gesichtspunkte fiir die jeweils gewiihlte Art
der Veriffentlichung erkennen liessen, z. B. ein Unterschied einge-
halten wiirde in der Verkiindigung der allgemeinen Verordnungen
und Verfigungen einerseits, und in der Verdffentlichung bloss tat-
siichlicher Mitteilungen, der Runderlasse und Dienstvorschriften
andererseits, die ausschliesslich sich an Behorden wenden.

Die Vereinheitlichung der Verkiindigungsmittel kaiserlicher
Kolonialverordnungen geschihe am besten durch ein (resetz, das
zum einzigen amtlichen Publikationsorgan fiir K olonialverordnungen
das .Deutsche Kolonialblatt¢ erklirte. Der Erlass einer derartigen
Bestimmung im Wege kaiserlicher Verordnung, wie GIERKE ihn
vorschliigt, bietet m. E. keine hinreichend feste Grundlage.

Allgemeine Bestimmungen iiber das Inkrafttreten der
kaiserlichen Kolonialverordnungen existieren nicht. Insbesondere
bezieht sich der § 80 KGG. in Verbindung mit § 3 SchGG. nicht
hierauf. Der Termin wird regelmiissig in den einzelnen Verord-
nungen besonders festgesetzt.

§ 8. Das Verordnungsrecht des Reichskanzlers und der Kolonial-
Beamten.

Der Reichskanzler nimmt gewohnheitsrechtlich in den deut-

1) Erscheint seit dem Jahre 1890 bei Mittler u. Sohn in Berlin.
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Das ergibt sich aus einem durch die gewohnheitsmiissige Uebung
sanktioniexten (Gegenzeichnungsrecht der kaiserlichen Verordnun-
gen, soweit sie nicht militiivischen Inhalts sind. — Sodann fand diese
hei der Schaffung des Schutzgebietsgesetzes als selbstverstiindlich
hetrachtete Einreihung des Reichskanzlers in das kolomiale Staats-
gebiiude ihren Ausdruck durch die kaiserliche Verordnung betr. di
Verwaltung der Schutzgebiete vom 12. Dezember 1894, worin be-
stimmt wurde, dass die damals sog. Kolonialabteilung des aus-
wiirtizen Amtes .die Kolonialangelegenheiten unter der unmittel-
baren Verantwortung des Reichskanzlers wahrzunehmen habe® !).

Danach ist es zuniichst selbstverstindlich, dass der Reichs-
kanzler als an der Spitze der obersten Reichskolonialbehiirde, des
heutigen Reichskolonialamts stehend das Recht hat, solche Vor-
schriften zu erlassen, die sich lediglich an die ihm unterstellten
Kolonialbehorden richten und die Dienstanweisungen, Instruktionen
und ihnliches zum Geegenstande haben. Darin steht er vollkommen
den iibricen Reichsbehirden gleich.

Falls dem Reichskanzler jedoch ein Verordnungsrecht zustehen
soll. welches sich unmittelbar an die kolonialen Untertanen wendet,
so bedarf es dazu einer besonderen Ermiichtigung durch eine kolo- '
nialgesetzliche Bestimmung oder einer kaiserlichen Delegation.

Demnach Lisst sich das Kolonialverordnungsrecht des Reichs-
kanzlers ehenso wie das des Kaisers aus zwei grundsitzlich von-
einander verschiedenen Quellen herleiten. Die erste Quelle ist di
kaiserliche Delegation. Dieselbe ist ebenso unerschipf-
lich wie die kaiserliche Delegationshefugnis unbeschriinkt ist.
So pflegt der Kaiser namentlich auf den Gebieten, wo seiner Ver-
ordnungsgewalt in Ausiibung der kolonialen Souveriinitiit am wenig-
sten Schranken gesetzt sind, in den Angelegenheiten der allge-
meinen Verwaltung und der Rechtsverhiiltnisse der Farbigen, den
Reichskanzler in grossem Umfange zu substitwieren,

Die zweite Quelle des Kolonialverordnungsrechts fiir den
Reichskanzler sind gesetzliche Bestimmungen der Ko- :
lonialgesetze. Und zwar kommen hier vorliufic nur die
Vorschriften des Schutzeebietsgesetzes und des Konsulargerichtsbar-
| keitsgesetzes in Betracht, letztere insoweit, als im SchG G, auf sie

1) Val. Zorx, KG. 5. 34.




verwiesen wird.

Die Verordnungshefugnisse, die dem Kanzler durch die beiden
genannten grundlegenden Gesetze verlichen sind, sind an Erheb-
lichkeit ihres Umfanges sehr ungleich. Weitaus die bedeutendste
ist die in § 15 SchGG. begriindete. Sie ist zweifach. Zunichst
hat der Reichskanzler die zur Ausfithrung des SchGG. erforder-
lichen Anordnungen zu erlassen. — Sodann ist er befugt, fiir die
Kolonien oder fiir einzelne Teile derselben polizeiliche oder sonstige
die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen
die Nichtbefolgung derselben Gefiingnis bis zu 3 Monaten, Haft,
Geldstrafe und Binziehung einzelner Gegenstinde anzudrohen.

Von den iibrigen gesetzlichen Ermiichtigungen beziehen die
meisten sich auf Einzelheiten, die unten bei Betrachtung der ver-
schiedenen Rechtsmaterien zur Behandlung kommen sollen.

Von grijsserem Umfange sind nur noch die Verordnungsbe-
fugnisse des Kanzlers, die auf § 23, Abs. 3 KGG. in Verbin-
dung mit § 8 SchGG. und auf § 8 SchGG beruhen, Wo nimlicl
die nach § 19 KGG. in Verbindung mit § 3 SchGG. in den Ko-
lonien geltenden preussischen Liandesgesetze auf Anordnungen und
Verfiicungen der Landeszentralbehtrde verweisen, da treten an
deren Stelle in den Kolonien die Anordnungen und Verfiigungen
j des Reichskanzlers.
' Ferner kinnen die Befugnisse, welche den deutschen Konsuln
im Auslande nach anderen Gesetzen als dem Konsulargerichtsbar-
keitsgesetz und dem Gesetz vom 4. Mai 1870 zustehen, durch den
Reichskanzler Beamten in den Kolonien iibertragen werden. —
Unter diesen ,Befugnissen® sind vornehmlich die Funktionen der
Seemannsiimter und die Erteilung von Flaggenattesten verstanden,
von praktisch grosser Wichtigkeit ist vor allem, dass den Kolonial-
heamten damit auch die Titigkeit der Standesbeamten zugewiesen
werden kann. Hervorzuheben ist in dieser Beziehung die Ver-
fiigung des Reichskanzlers betr, die standesamtliche Zustiindigkeit
in den Schutzgebieten Afrikas und der Siidsee vom 27. Miirz
1908 1) Danach werden fiir zustiindig erkliirt in simtlichen Ko-
A lonien: die Bezirksrichter; es folgen dann mnoch ins einzelne
gehende Ermiichtigungen fiir die Amtminner, Distriktschefs und
Stationsleiter.

An das Verordnungsrecht des Reichskanzlers reiht sich als

o

1) Kol. Ges. 8. 372,
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dritte Hauptgruppe von Verordnungsrechten das der Gouver-
1eure und der iibrigen Kolonialbeamten an. Dasselbe ist stets
oin delegiertes. — Und zwar kann zuniichst der Kaiser, anstatt
das Verordnungsrecht schlechthin dem Reichskanzler zu iibertragen,
heim Erlass seiner Verordnung, wie er dies bereits hilufig getan
hat, bestimmen, dass der Kanzler oder der Gouverneur ,mit
(Genchmigung des Reichskanzlers® die einschligigen Anordnungen
zu treffen habe.

Zweitens kann der Reichskanzler selbst das ihm im § 15,
Abs. 1 und 2 SchGG. beigelegte zweifache Verordnungsrecht nach
Abs. 3 desselben Paragraphen seinem ganzem Umfange nach deu
Kolonialbeamten iibertragen. KEs sind unter diesen Kolonialbe-
amten natiitlich in erster Linie die Gouverneure sowie die Be-
zivksamtminner zu verstehen, welche grosse Bezirke zu verwalten
haben.

Qeit dem 1. Januar 1904 ist das auf § 16 SchGG. indirekt be-
rubende Verordnungsrecht der Kolonialbeamten folgendermassen
seordnet!): Das Recht zum Erlass polizeilicher und sonstiger die
Verwaltune betreffenden Vorschriften haben von dem genannten
Zeitpunkte an erhalten : simtliche Gouverneure?); ferner: der
Vizegouverneur von Ponape fiir die Ostkarolinen, der Bezirksamt-
mann zu Jap fiir die Westkarolinen und Palau, der Bezirksamt-
mann zu Soipan fiir die Marianen. Der Gouverneur von Kiau-
tschau hat die von ihm erlassenen Verordnungen ohne Verzug dem
Reichskanzler (Reichs-Marineamt) zur Genehmigung vorzulegen.
Die Giiltigkeit seiner Anordnungen erleidet hierdurch keinen Auf-
schub ?).

Was die Handhabung des im § 15 SchGG. geregelten Ver-
ordnunesrechtes anlangt, so machte der ehemalige Kolonialdirektor
Stuebel durch Runderlass die Kolonialbehérden daraut aufmerk-
sam. dass es zuniichst dem Reichskanzler zustehe und von diesem
an die Gouverneure und andere Stellen nur delegiert wor-
den sei. Damit verband er das Ersuchen, zukiinftig in allen Fillen,
in denen dies ohne Schaden fiir die Sache angingig erscheine, die
s erlassenden Verordnungen im Entwurfe der Kolonialabteilung
(dem Reichskolonialamt) vorzulegen und grundsiitzlich von dem

1) Vel. Verf, des Reichskanzlers vom 27. 9. 1908, § 5 (Rieh. VII, 214).
9 Fiir den Gouverneur von Kiautschau ergibt sich dies aus der Verk.

des Reichskanzlers vom 27. 4. 1898, § 1 Abs. 2 (Rieb. IV, 167).
3) A a0 0. 8§ 1, Abs. 8.




Verordnungsrecht einen moglichst sparsamen Gebrauch zu machen?).

Mit der Uebertragung des Verordnungsrechts an die Gouver-
neure erreicht die Moglichkeit der Subdelegation noch nicht ihy
Ende. Dieselbe setzt sich vielmehr nach unten hin auf die nie-
deren Lokalbehtrden in den Kolonien fort. Die (Gouverneure
von Kamerun, Siidwestafrika, Ostafrika und Neu-Guinea kiinnen
niimlich die ihnen vom Reichskanzler erteilte Befugnis zum Er-
lass polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vor-
schriften mit derselben beschriinkten Strafsanktion fiir bestimmte
siumlich beschriinkte Bezirke anderen Beamten der Kolonien
widerruflich iibertragen. Die Uebertragung kann auch mit Ein-
schrinkungen stattfinden 2).

Fiir die Verkindigung der Verordnungen und Ver-
fiigungen des Reichskanzlers sowie der iibrigen Kolonialbehorden
existieren allgemeine Vorschriften ebenfalls nicht. Inshesondere
die Verordnungen und Verfiigungen des Kanzlers finden sich m
den verschiedenen Zentral-Amtsbliittern des Reiches meist wahllos
zerstreut, ohne dass sich immer bestimmte Grundsiitze materieller
Art fiir diese Verteilung erkenmen liessen. — Die Verordnungen
der Gouverneure werden im Kolonialblatt publiziert. Ausserdem

\ werden sie ebenso wie die Brlasse der iibrigen Lokalbehtrden in
der dortselbst angeordneten oder iiblichen Weise bekannt gemacht.

Fiir Verordnungen, die kraft der Befugnisse ergehen, die
nach obigen Ausfilhrungen den Behirden der Kolonien Afrikas
und der Siidsee zustehen, ist nur allgemein vorgeschrieben,
dass sie. um verbindlich zu sein, in ihrem Geltungshezirk offent-
lich bekannt cemacht werden miissen. Bis die (Gouverneure

' nihere Vorschriften iiber die Art der éffentlichen Bekanntmachung
treffen, hat sie in ortsiiblicher Weise zu erfolgen °).

[m einzelnen ist ferner durch kaiserliche Verordnung be-
stimmt, dass die Verkindigung der die alleemeine Verwaltung,
das Zoll- und Steuerwesen betreffenden Verordnungen des Gou-
verneurs von Kamerun, der Kommissare fiir Togo, Siid-

'l\_ Val. Runderlass der Kol.Abteilung des Auswiirtigen Amtes betr. die
Handhabung des Verordnungsrechts vom 14. Mirz 1901 (Rieb. VI, 287).

2) Vel. Verf, des Reichskanzlers vom 23. Sept. 1803; §6 (Rieb. VII, 215).

3) A. 4. 0. § 7. FEine ,ortsiibliche® Art der Verkiindigung von Verord-
nungen ist auch die Ausrofung 1m _Schauri®, der Volksversammlung der
Eingeborenen (in Togo und Kamerun ,Palayer® genannt). Khenso die Publi-

kation durch die in Kamerun iibliche weithin vernehmbare Trommelsprache.
Vol. BACKHAUS a. a. 0. 5. 60,
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westafrika und fiir die Marschall-, Brown- u nd Provi-

dence-Inseln in ortsiiblicher Weise erfoleen soll, jedenfalls
aber durch Anheftung an die Tafel des Regierungsgebiindes 1).

Zur Ausfiithrung dieser Bestimmung hatte z. B. der lcaiser-

e

liche Kommissar fiir Togo angeordnet, dass Gesetze, Allerhochste
Verordnungen, sowie Verordnungen des Kommissars dadurch ver-
tffentlicht werden sollen, dass eine Anzeige mit Inhaltsangabe in

dem am Sitze des Kommissars an iffentlicher Stelle befindlichen

Aushingekasten angeheftet, und dass zugleich eine Ausfertigung
der betreffenden Urkunde selbst in dem Geschiiftszimmer des
Qokretiirs wihrend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus-
geleat werden soll %).

Diese Bestimmung hat der Gouverneur von Togo am 8. Januai
1906 aufeehoben und bekanntgegeben, dass von diesem Tage ab
die polizeilichen und die sonsticen die Verwaltung betreffenden
Verordnungen und Verfiigungen durch Einriickung in das +Amfs-
' blatt fiir das Schutzgebiet Togo® veriffentlicht werden *). Das
! Blatt erscheint in Lome zweimal monatlich. In seinem amtlichen
l MTeil werden alle in der Kolonie erlassenen Verordnungen, Be-
: kanntmachungen, Nachrichten der Postbehirde, Verkehrs- und
1 Handelsnachrichten, sowie die Mitteilungen iiber die Beratungen
des Gouvernementsrats verdffentlicht 4).

Nach der Bekanntmachung des Gouverneurs von Ostafrika
vom 19. Miirz 1900 %) sind alle amtlichen Verfiigungen ausschliess-
1 lich durch den ,amtlichen Anzeiger fiir Deutschostafrika® zu ver-
§ tffentlichen. |
f Fir Kiautschau ist allgemeines Publikationsorgan das g
_Amtsblatt® oder der ,Anhang zum Marineverordnungsblatt®.

Eine einheitliche Regelung der Publikation durch Amtsblatt
hat am 1. Mirz 1900 der Gouverneur von Samoa fir die von
ihm verwaltete Kolonie dahin getroffen, dass alle Gesetze, Ver-
ordnungen, Erlasse und Bekanntmachungen durch Veroffentlichung
in der unter dem Titel ,Samoanisches Gouvernementsblatt® fort-
gefiithrten ,Samoa Gouvernements (zazette® zur allgemeinen Kennt-

8 el

,". 1) Kaiserl., Ver. v. 19. Juli 1886, § 2 (Rieh. I, 178) and Kaiserl. Ver. v.
15. Okt. 1886, § 2 (Rieb. I, 563),

I 9y Ver. des kaizerl, Kommissars fiir Togo vom 6. Sept. 1550 (Rieb. I, 254).
- 3) Val. Kol.BlL S.124.

4) Vel. Beil. z. Kol.BL. 06; Nr. 12; S. 1.

5) Rieb., V, 8. 42.
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nis webracht werden sollen. — Beziiglich des Inkrafttretens der
(3 ouvernementsverordnungen ist weiterhin hbestimmt, dass sie,
wenn nicht ein anderes in ihnen vorgeschrieben ist, mit dem
Tage der Verdffentlichung mm Gouvernementsblatt Wirksamkeit
erlangen sollen 1),

In Kamerun endlich hat nach der Bekanntmachung des
(Gouverneurs vom 1. Miirz 1908 die Veriffentlichung der fiir diese
iKolonie zu erlassenden Verordnungen in Zukunft durch Einriickung
in das .,Amtsblatt fiir das Schutzgebiet Kamerun® zu erfolgen *).

Fs hedarf kaum mnoch der Erwihnung, dass natiirlich von
den drei Gruppen kolonialer Verordnungen :

der vom Kaiser,

der vom Reichskanzler und

der von den Kolonialbeamten
orlassenen immer die niichstfolgende der vorhergehenden unter-
geordnet 1st.

Die Beamten der Kolonien haben sich innerhalb der vom
Reichskanzler ihnen vorgezeichneten Sphiire zu halten; auch hat
der Reichskanzler naturgemiiss ein Wiederaufhebungsrecht

gegen-
iither ihren Anordnungen.
Eine Verordnung des Reichskanzlers andererseits darf nichts

dem Inhalte kaiserlicher Verordnungen Widersprechendes enthalten.

11T,

¢ 9. Der weographische Geltungsbereich der Kolonialgesetze und
Verordnungen.

Unter normalen Umstiinden beantwortet sich die Krage nach
dem geographischen Geltungshereich der fiir einen bestimmten
Staat ergangenen (zesetze und Verordnungen leicht: Sie gelten
ehensoweit, wie das Gebiet des dtaates sich erstreckt. Seine
(srenzen, die meist genau festgestellt sind, sind gleichzeitig auch
die Grenzen ihres Geltungshereiches.

Nicht so einfach liegen die Verhiiltnisse in den Kolonien,
wo uns hiiufig, und zwar da, wo hinter dem Kiistengebiet ein
weiteres Hinterland sich ausdehnt, die Gegensiitze von ,Schutz-
oehiet® und ,Interessensphire® begegnen.

Dieser Gegensatz ist nicht ein rechtlicher in dem Sinne,

1) Ver. des Gouverneurs von Samoa vom 1. Mirz 1900 (Rieb, V. 44).
2} Kol.BL. 1908; 8. T82.
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dass, wie die herrschende Lehre hehauptet 1), die Interessensphiiren
der Souveriinitiit des Mutterstaates nicht unterliegen, sondern viel-
mehr bloss ein tatsichlicher, indem die kolonisierenden Staaten
in ihren Vertrigen die gegenseitige Souveriinitit grundsitzlich
anerkannt haben, und es eine blosse Tatfrage bleibt, ob iiberhaupt
und inwieweit der einzelne Staat innerhalb seiner Interessensphiiren
seine Staatscewalt ausiiben und organisieren will. Wo aber ene
Staatsgewalt derart iiber ihre sog. Interessensphiiren verfiigt, Wit
dies die deutsche Staatsgewalt in der Verordnung vom 2. Mai
1894 2) durch den Kaiser getan hat, da kann man sicherlich
nicht mehr davon sprechen, dass diese Gebiete der Staatsgewalt
entzogen seien,

Die Miglichkeit, dass eine solche Verordnung erlassen werden
konnte, setzt notwendig voraus, dass auch die Interessensphiiren
der mutterliindischen Souverinitit unterliegen. Danach aber
charakterisiert sich die \--l"!'l'i!'lil't'lll'!g selbst als eine dem Reichs-
kanzler erteilte .. Blankovollmacht fiir die Organisation der Staats-
gewalt nach Massgabe der tatsiichlichen Entwicklung® ®).

Ein tatsichlicher bezw. wirtschaftlicher Unterschied zwischen
. Kolonie* und ., Interessensphiire“ liisst sich natiirlich nicht leugnen.
Die Kolonie ist immer ein mehr oder weniger kultiviertes (Gebiet,
in dem die mutterliindische Staatsgewalt aufgerichtet ist, womit
eine Organisation der Rechtsverhiltnisse Hand in Hand geht.
Die Interessensphiiren sind dagegen (sebiete, die fiir die Kultur
noch brach liegen, und in denen die Staatsgewalt des Schutzge-
biets, mit dem sie rechtlich ein einheitliches Ganzes hilden, noch
nicht tiitig geworden ist, wozu sie jedoch virtuell jederzeit in der
IJC|:,:"'K_' 15t.

Da nun in den sog. Interessensphiiren unserer Kolonien die
deutsche Staatsgewalt noch nicht aufgerichtet ist, so muss ange-
nommen werden, dass sich der geographische Geltungsbereich der
fiir die Kolonien bestimmten Gesetze und Verordnungen nicht
auch auf sie beziehe. Denn es wiire ein Unding, dass Gesetze
da gelten sollten, wo die organisatorischen Voraussetzungen,
welcher Art sie immer auch sein mdgen, fehlen, auf denen die
in den Gesetzen enthaltenen Rechtssiitze notwendig beruhen.

Sollen daher die fiir die Kolonien erlassenen Rechtsnormen,
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3) Vel Zomy, Kol.Zeit. 1903 S. 95,




Gebote wie Verbote, auch in den Interessensphiren wirksam
werden, so muss dies jedesmal ausdriicklich bestimmt werden, wie
dies z. B. in der Verordnung des kaiserlichen Kommissars fiir
die siidwestafrikanische Kolonie beziigl. der Ausiibung der Jagd
vom 4. Jan. 1892 1) in durchaus korrekter Weise geschehen ist *).
Ohne einen solchen Zusatz konnte die Geltung eines lzolonialen
Rechtssatzes auch fiir die Interessensphire hichstens nur dann
angenommen werden, wenn man dies aus der ratio legis zweifel-
los entnehmen miisste. So werden, wenn z. B. der § 1 der kaiser-
lichen Verordnung vom 26. November 1895 ausschliesslich einiger
Vorbehalte alles Land innerhalb Deutschostafrikas zum herren-
losen Kronland erklirt, dessen Eigentum dem Reiche zusteht und
mithin von anderen nicht mehr okkupiert werden kann, ohne
Zweifel auch die Interessensphiiren von dieser Bestimmung mit-
hetroften ).

Die oben aufgestellte Regel gilt solange, als die sog. [nteressen-
sphiiren ihren Charakter als solche nicht verlieren. Sie bleiben
aber Interessensphiiren in dem oben umschriebenen Sinne solange
und territorial soweit, als sie von den staatlichen Einrichtungen
in der Kolonie unberiihrt bleiben. Mit der Zeit aber ,schieben
sich die deutschen Staatseinrichtungen nach Massgabe der tat-
siichlichen Mbglichkeiten in das Gebiet der [nteressensphiiren
vor* — —*%) und mit diesem tatsiichlichen riumlichen Fort-
schreiten der kolonialen Staatsgewalt vergrissert sich gleichzeitig
der riiumliche Geltungsbereich der Gesetze und Verordnungen
von selbst, ohne dass es bei jeder Erweiterung des tatstichlichen
Besitzstandes jedesmal einer neuen Verkiindigung der betreffenden
Vorschriften bediirfte. Dem hat auch die Praxis bisher ent-
sprochen.

1) Vel Rieb. I, 314.

9) Ts kimnen daher sehr wohl ,die betreffenden Staaten fiiv ihre Inter-
gssensphiiven Gesetze mit unmittelbarer Wirksamkeit und Geltungskratt er-
lassen®. wenn auch die koloniale Hervschaft tatsiichlich mnoch nicht anfie-
vichtet ist. Das Gegenteil behauptet SrexeEn (KolZeit. 1893, S. 14), der

dies erst dann fiir moglich hiilt, ,wenn jeder Staaf seinerseits diejenigen
Voranssetzungen erfiillt hat, von deren Ertiilllung nach den Grundsiitzen des
Villkerrechts der Erwerb der Souverfinitiit iiber ein vilkerrechtlich herren-
loses (iebiet abhiinge®, Vel dagegen Zorx I, 5. 568 — Frorack, Sch. 8. Tt

— SeEWOREBEL a. a. 0. S. 80, Note 3: SCHLIMM a. i 0. 5238 L
23 Fhenso ScHDIMM a. a. O, 5. 28,
4} Zorx in %. £. KR. 1905, 5. 31
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Es hat sich der Brauch ;'whi]l]n-i. dass \':-]'|r1'|§.t11'."|_'_:'|'t!. die fiir
Neu-Guinea erlassen werden, auch fiir die IKarolinen, Palau und Ma-

rianen gelten. Dies liisst sich auch aus der Verordnung vom 14. Mirz

1903 nachwelsen. Sie 1st vom (ouverneur voll Nen-(Guinea auf

Grund des § 2 der Verfiigung des Reichskanzlers zur kaiserlichen
Verordnung vom 27. Mirz 1899 fiir ,dieses Schutzgebiet® erlassen
vorden. & 4 Abs. 3 der Verordnung vom 14. Miirz 083 hestimmt:
Jder § 11 der Verordnung betreffend die vorliufice Regelung der
Verwaltung in dem Inselgebiet der Karolinen, Palan und Marianen
vom 26. September 1899 wird aufgehoben. Hier erstreckt die

Verordnung trotz der Eingangsworte ihre Geltung iiber das eigent-

liche Neu-Guinea hinaus, Streng genommen hiitte sich der Gouverneur
auch auf die das Inselgebiet der Karolinen u. s. 1. hetreffende
Verfiigung des Reichskanzlers vom 24. Juli 1899 zur kaiserlichen
Verordnung vom 18. Juli 1899 berufen miissen. Da nun abér
die Berufung auf einen zum Erlass der Verordnungen ermiichti-
senden Titel nicht Vorschrift ist, so tut die Unterlassung der
(iiltigkeit der Verordnung auch fiir das Gebiet der Karolinen
n. s. f. leinen Abbruch. - Das Ereebnis aber ist dieses: In
der Regel gelten Verordnungen des Gouverneurs von Neu-Guinea,
die fiir dieses Schutzgebiet erlassen sind, auch fir die Karo-
linen w.s.f. Sollen sie dort nicht gelten, so wird dies ausdriick-
lich bemerkt: entweder so, dass zu dem Wort; ,Deutsch Neu-
(Guinea® der Zusatz gemacht wird: .Kaiser-Wilhelmsland und
Bismarck-Archipel* (vgl, z. B. Verordnung vom 17. Januar 1903)
oder aber. dass die Wendung gebraucht wird: ,das Schutzgebiet
von Deutsch Neu-Guinea mit Ausschluss der Karolinen, Palau
und Marianen®,




4

T

0

i
206506129994







	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]

	Inhaltsverzeichnis.
	Seite III
	[Seite]

	Literaturverzeichnis.
	Seite V
	Seite VI
	Seite VII

	Abkürzungen.
	Seite VIII

	Erster Abschnitt : Allgemeine staatsrechtliche Grundlagen.
	I. Gesetz und Verordnung im Reiche.
	§ 1. Der Unterschied zwischen ihnen und ihre Entstehung.
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8

	§ 2. Die Anwendungsgebiete von Gesetz und Verordnung.
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12


	II. Die Staatsgewalt in den Kolonien; ihr Inhaber und Träger.
	§ 3. Vor dem Erlass des Schutzgebietsgesetzes vom 17. April 1886.
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20

	§ 4. Seit dem Erlass des Schutzgebietgesetzes
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25



	Zweiter Abschnitt.
	I. Das koloniale Gesetzgebungsrecht
	§ 5. Der Rechtstitel für die koloniale Gesetzgebungsbefugnis von Bundesrat und Reichstag
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37

	§ 6. Der Weg der Kolonialgesetzgebung und ihr Anwendungsgebiet
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47


	II. Das koloniale Verordnungsrecht
	§ 7. Das Verordnungsrecht des Kaisers
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55

	§ 8. Das Verordnungsrecht des Reichskanzlers und der Kolonial-Beamten
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61


	III. § 9. Der geographische Geltungsbereich der Kolonialgesetze und Verordnungen
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64


	Rückdeckel
	[Seite]

	Rücken
	[Seite]


